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Aufstellung des Bebauungsplanes

Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Eimke hat die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Kirchsteigsfeld® fur die
Ausweisung eines Wohngebietes und einer Grinflache beschlossen.

Planbereich

Der Planbereich befindet sich nérdlich des Parkwegs zwischen dem Schmarbecker Weg im
Westen und dem so genannten Kirchsteig im Osten. Stdoéstlich des Planbereichs ist
aulierhalb der bisherigen Bebauungsplanung bereits ein Gebaude entstanden, das insofern
keiner nachtraglichen Regelung bedarf. Sollte es zukiinftig einer neuen Baugenehmigung
bedirfen, kann es sich gemaf § 34 BauGB an die Umgebung anpassen.

Er wird auf dem Deckblatt dieser Begrindung im Maf3stab 1:5.000 dargestellit.

Planungsvorgaben

Regionale Raumordnungsplanung

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2019 (RROP) fir den Landkreis Uelzen bestimmt
Eimke als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe ,Erholung“ (Textziffer 2.1.02
der Beschreibenden Darstellung des RROP 2019). Der Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplanes wird nachrichtlich als vorhandene Bebauung / bauleitplanerisch gesicherter
Bereich dargestellt.

Bei allen Planungen und Malnahmen sind laut RROP die Konsequenzen des demo-
grafischen Wandels hinsichtlich der Bevdlkerungsstruktur, der raumlichen Verteilung der
Bevolkerung sowie der Auswirkungen auf den Wohnungsbedarf zu beachten (Textziffer 1.1
02).

In der Siedlungsentwicklung sei der Innenentwicklung, also der maflvollen Verdichtung
locker bebauter Gebiete, der Bebauung bisher unbebauter Flachen im Innenbereich, der
Revitalisierung von Brachflachen bzw. der Umnutzung vorhandener Bausubstanz und der
Bebauung von Uber § 30 BauGB baurechtlich bereits abgesicherten Flachen, der Vorzug
gegenlber einer weiteren Inanspruchnahme des Auf3enbereichs zu geben (Textziffer 2.1
01).

Durch die Bauleitplanung sei die Siedlungsentwicklung in Bereiche zu lenken, deren 6ko-
logische Bedeutung fir den Naturraum gering ist (Textziffer 2.1 07).

Bei der Ausweisung unter anderem neuer Wohngebiete sei ein wirksamer Larmschutz zu
bertcksichtigen. Die Larmbelastigung solle unter anderem durch ausreichende Abstande
maoglichst geringgehalten werden (Textziffer 2.1 11).

Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Suderburg stellt innerhalb seiner 12. Ande-
rung fir den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes im Siiden eine Wohn-
bauflache sowie im Norden eine Grinflache als Pflanzflache, Uberlagert durch die Kenn-
zeichnung als Flache fur MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft dar.

Ein entsprechender Auszug aus dem Flachennutzungsplan mit eingearbeiteter 12. Ande-
rung wird im Folgenden im MaRstab 1: 5.000 dargestellt.
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Ausschnitt aus dem Flichennutzungsplan mit eingearbeiteter 12. Anderung, M 1: 5.000
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2.4

2.5

3.1

Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung)

Hierzu wird auf den Umweltbericht verwiesen, der durch den Landschaftsarchitekten
Dr. Kaiser, Beedenbostel, erarbeitet und dieser Begriindung als ihr gesonderter Teil bei-
gefugt wird. Im diesem Umweltbeitrag wird der Zustand von Natur und Landschaft
beschrieben.

Denkmalschutz

Archaologischen Voruntersuchungen gemai § 6, Abs. 3 NDSchG in Eimke, Neubaugebiet
Kirchsteigsfeld, sind abgeschlossen. Archaologisch relevante Funde und/oder Befunde
wurden nicht angetroffen. Die Ma3nahme wurde aufgrund der negativen Befundsituation in
den bislang gedffneten Abschnitten verkiirzt. Die Belange der archaologischen Denkmal-
pflege sind dennoch vollstandig abgearbeitet.

Die Bestimmungen gemall § 14, Abs. 1 bis 4 NDSchG bleiben von der Baufreigabe
unberuhrt. Der Hinweis auf die Bestimmungen gemaR § 14 NDSchG wird ausfuhrenden
Baufirmen bei Umsetzung des Bebauungsplans schriftlich zu tGbermitteln und an die Bau-
leitung vor Ort weiterzugeben sein.

Verbindliche Bauleitplanung

Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht)

Mit diesem Bebauungsplan soll die im Flachennutzungsplan vorgesehene Erweiterung des
Baugebietes am Schmarbecker Weg vorbereitet werden. Das Gebiet soll in Bauabschnitte
aufgeteilt werden, von denen der erste entlang des Schmarbecker Weges und des Park-
weges ohne Erschlielungsaufwand sofort bebaubar ist.

Die grundsatzliche Eignung des Plangebietes fir eine Wohnbauentwicklung in Eimke wurde
bereits auf der Ebene der Flachennutzungsplanung unter Bertcksichtigung der raum-
ordnerischen Vorgaben festgestellt. Damals im Jahr 1997 wurde ausgeflihrt, dass die hier
vorgesehene Flache flr eine Bewohneranzahl anzunehmen ist, die etwa 20 % der damali-
gen Einwohnerzahl des Ortsteils Eimke von 425 Personen bzw. etwa 9 % der damaligen
Einwohnerzahl der Gemeinde von 995 Personen betragt. Dies wurde unter Bertck-
sichtigung eines Planungshorizonts von 10 Jahren und des erkennbaren Siedlungsdrucks
als vertretbar angesehen, zumal Eimke eine gute infrastrukturelle Ausstattung und
Verkehrsanbindung aufweist und in neuen Gewerbeflachen neue Arbeitsplatze geschaffen
werden konnten. Damit sollte ein langfristiges Siedlungsentwicklungskonzept mit einer Kon-
zentration auf die am besten geeignete Flache mit der Option auf eine abschnittsweise
Realisierung geschaffen werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass damit keine Bevolkerung aus anderen Ortschaften, ins-
besondere den zentralen Orten wie Suderburg, abgezogen werden soll, sondern gemaf
der Raumordnungsplanung der langfristige Eigenbedarf zunachst mit dem ersten Bau-
abschnitt gedeckt werden soll.

Dieses Baugebiet konnte bislang nicht realisiert werden, was zur Folge hatte, dass die Ein-
wohnerzahl Eimkes um ca. 25 % gefallen ist. Diese Entwicklung gefahrdet in hohem Maf}
die Rentabilitdt von Infrastruktureinrichtungen und kann den Ort in eine Abwartsspirale
fuhren. Es liegt auf der Hand, dass ein Bevolkerungsverlust von 25 %, der durchaus als
Fakt und konkrete Zahl zu verstehen ist, eine Tendenz darstellt, die friiher oder spater zum
Aussterben des Ortes flihren wird. Das ist nicht nur fir die Einwohner eine bedrohliche
Perspektive, weil sich dadurch nach und nach die Nachbarschaften und damit die sozialen
Kontakte aufldsen, sondern es ist auch raumordnerisch gewollt, dass die Siedlungsvielfalt
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im Land bestehen bleibt. Eine Entwicklung auch der Orte, die nicht als zentral eingestuft
werden, ist ausdricklich vorgesehen. Eine Voraussetzung, dass sich die bisherige negative
Entwicklung umkehrt, besteht darin, Menschen die Chance zu geben, im Ort eine attraktive
Heimstatt zu finden. Dadurch kann vermieden werden, dass junge Menschen und Familien
gezwungen werden, fortzuziehen, wenn sie eben keine Bleibemdglichkeit finden. Der erste
Bauabschnitt entlang vorhandener Stralen bietet unmittelbar diese Mdoglichkeit, ohne
ErschlieBungsaufwand Bauland bereitzustellen.

Darlber hinaus missen im Rahmen dieser Planung die spateren Stral3entrassen zum rtick-
liegenden Bereich planerisch gesichert werden, damit sich die Gemeinde dessen spatere
ErschlieBung nicht verbaut. Durch die Planung ergibt damit sich ein einheitliches stadte-
bauliches Konzept.

Der Gemeinde Eimke liegen immer wieder Fragen nach bebaubaren Grundstiicken vor, die
aber aufgrund fehlenden Angebots bzw. noch nicht ermittelter Grundstiickspreise im neuen
Baugebiet noch nicht weiter konkretisiert werden konnten.

Dazu kommt die Sondersituation, dass in Unterli® aufgrund der massiven Personal-
einstellungen im Betrieb Rheinmetall ein erheblicher Wohnungsbedarf durch Zuzlge ent-
steht, der nicht alleine in Unterli} oder auch im zentralen Ort Hermannsburg gedeckt
werden kann. Hier liegt eine entsprechende Anfrage der Rheinmetall auch in Eimke vor,
ohne dass dies derzeit konkret quantifiziert werden kénnte.

Nach dem ein erster Bedarf im ersten Bauabschnitt des hier in Rede stehenden Bau-
gebietes gedeckt werden kann, wird sich daraus ergeben, wann und in welchem Umfang
der zweite Bauabschnitt realisiert oder moglicherweise noch einmal in weitere Bau-
abschnitte aufgeteilt wird. Die Malkgaben gemaf Textziffer 1.1 02 des RROP werden damit
beachtet.

Da der Planbereich auf drei Seiten bereits von Bebauung umgeben ist, handelt es sich hier
gewissermalfien um eine, wenn auch nicht im Sinne des § 34 BauGB ,Bauen im Innen-
bereich®, sehr groRe Baullcke, mit deren SchlieBung gemal Textziffer 2.1 01 RROP eher
die Innenentwicklung Eimkes geférdert werden kann, als dass Flachen in der offenen Land-
schaft in Anspruch genommen wirden.

Die fur Eimke vorgesehene besondere Entwicklungsaufgabe ,Erholung® (Textziffer 2.1.02)
wird durch die vorliegende Planung nicht beeintrachtigt.

Art und Mal} der baulichen Nutzung

Es werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, wie dies in der Lage einer landlich
gepragten Ortschaft angemessen ist.

Heizungs- und Energiegewinnungsanlagen, die mit Heizdl, Kohle oder Gas betrieben
werden, sind ausgeschlossen, weil eine zusatzliche Belastung der Luftqualitat im Ort durch
die Folgen der Bebauung vermieden werden soll. Im § 1 (6) Nr. 7 BauGB wird unter dem
Buchstaben e gefordert, dass Emissionen zu vermeiden sind, und dass gemaf dem Buch-
staben h die bestmdgliche Luftqualitat in Gebieten, in denen bestimmte Immissionsgrenz-
werte nicht Uberschritten werden, erhalten wird. Das hat die Gemeinde Eimke dazu ver-
anlasst, fir ihr Gebiet bei der Ausweisung neuer Baugebiete die Verwendung fossiler
Brennstoffe bei der Heizung und Energiegewinnung weitgehend auszuschlie3en. Durch die
damit verbundene Verminderung des CO2-Ausstosses kann durch Ma3nahmen im Stadte-
bau der Forderung des § 1 (5) BauGB entsprochen werden, dem Klimawandel entgegen-
zutreten.



Bebauungsentwurf mit Bauabschnitten, verkleinert aus M 1:2.000
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Durch die Anwendung des § 1 (6) Nr. 7 BauGB Buchstabe f, der eine solche Bestimmung
ausdricklich zulasst, kann der Forderung des § 1 (5) BauGB entsprochen werden, nach
dem durch MaRRnahmen im Stadtebau dem Klimawandel entgegenzutreten ist. Dieses
stadtebauliche Ziel kann durch die damit verbundene Verminderung des CO2-Ausstosses
unterstitzt werden, weil durch die Nutzung der solaren Strahlungsenergie die Nutzung
anderer, im Besonderen der fossilen Energietrager gemindert werden kann. Es handelt sich
bei der genannten gesetzlichen Regelung um ein allgemeines stadtebauliches Ziel, das
durch die Planung fiir dieses Baugebiet dementsprechend umgesetzt werden soll. Insofern
besteht das Konzept der Gemeinde Eimke darin, den stadtebaulichen Zielen des Bau-
gesetzbuches in dieser Hinsicht zu folgen. Dass dies fir die Bauherrn unzumutbar ware,
kann so nicht festgestellt werden. Die geforderte schllissige stadtebauliche Begriindung
ergibt sich somit unmittelbar aus den klimapolitischen Zielen der Bundes- und Landes-
regierungen und daraus folgend aus dem Baugesetzbuch.

Das Mal} der baulichen Nutzung erméglicht eine angemessene Bebauung von Grund-
stiicken. Der Dachausbau ist dabei unter Beachtung der in der Niedersachsischen Bau-
ordnung genannten Grenzwerte moglich.

Baugrundstiicke sollen eine MindestgroRe aufweisen, damit sichergestellt werden kann,
dass die in der Umgebung vorhandene Grundstiicksstruktur sich auch in dem Neubau-
gebiet wiederfindet und damit ein homogenes stadtebauliches Gesamtbild in diesem
Bereich Eimkes bewabhrt bleibt. In Verbindung mit der Mindestgrundstlicksgré3e soll mit der
Grundflachenzahl von 0,2 und der Eingeschossigkeit eine Bebauung ermdglicht werden,
die zum einen eine ortsfremde verdichtete Bebauung ausschlief3t und zum anderen in der
Hohenentwicklung sich an die ortstibliche Nachbarschaft anpasst. Dementsprechend soll
die stadtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten und ent-
wickelt werden, wie es im § 1 (5) Satz 2 BauGB geregelt ist. Eine Grundstiicksgréf3e von
800 m?ist ortsublich und nicht so grol3, dass sie als unangemessen gelten musste, so dass
dem genannten Ziel der Vorrang eingeraumt werden soll.

Die Anzahl von Wohneinheiten je Einzelhaus bzw. Doppelhaushélfte wird begrenzt, weil
ansonsten die vorgesehene Verkehrsflache durch zu viele Fahrzeuge Uberlastet wirde.

Bauweise, Baugrenzen

Es wird eine offene Bauweise flr Einzel- und Doppelhduser festgesetzt, wie es der benach-
bart vorhandenen Nachbarschaftsbebauung entspricht. Damit soll eine homogene Bebau-
ung in diesem Bereich Eimkes erreicht werden.

Die Baugrenzen kénnen grof3zligig gehalten werden; ein stadtebaulicher Anlass fir ihre
Einschrankung besteht nicht.

Flachen zwischen den Baugrenzen und den Verkehrsflachen sollen von Hochbauten frei-
gehalten werden, um zu verhindern dass der 6ffentliche StralRenraum gewissermalen ,ein-
gemauert® und das stadtebauliche Bild damit beeintrachtigt wird. Fir Einfriedungen kann
dies allerdings nicht gelten, weil es als unzumutbar beurteilt wird, wenn sie erst mit einem
Mindestabstand von der Grundstlicksgrenze errichtet werden durften. Allerdings werden
sie laut Ortlicher Bauvorschrift (siehe Kapitel 4. dieser Begriindung) in ihrer Hohe begrenzt,
um ebenfalls die oben geschilderten Auswirkungen zu vermeiden.
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Verkehr

Die verkehrliche Erschliefung erfolgt von Westen her vom Schmarbecker Weg aus.
Zusatzlich werden Fuf3-/Radwegverbindungen nach Siden zum Parkweg sowie nach
Osten zum Kirchsteig vorgesehen, um kurze Verbindungen zu schaffen. Der Weg in 6st-
licher Verlangerung des Parkwegs ist bereits vorhanden.

Die Verkehrsflachen sind entsprechend eines vorliegenden Entwasserungskonzeptes
dimensioniert

Die Gemeinde Eimke hat seit Mitte der neunziger Jahre ca. 25 % seiner Einwohnerzahl
verloren hat. Das geplante Baugebiet soll langfristig dazu beitragen, dass der Bevdlke-
rungsverlust nicht mehr weitergeht, sondern dass gerade jungere Einwohner und Familien
im Ort gehalten werden kdnnen. Eine Verschlechterung der Verkehrssituation gegenlber
dem Stand vor annahend 30 Jahren wird es durch das Neubaugebiet auch im Hinblick auf
die Anbindung an die Bundesstralle 71 somit nicht geben.

Die Anbindung an den 6ffentlichen Nahverkehr besteht an der ca. 500 m entfernt gelegenen
Bushaltestelle Eimke Ortsmitte tber Buslinien nach Uelzen und nach Suderburg mit den
dort vorhandenen Metronom-Bahnhdéfen sowie nach Ebstorf.

Grin

Grundsatzlich wird hier entsprechend der Raumordnungsplanung (Textziffer 2.1 07) eine
Flache in Anspruch genommen, deren 6kologische Bedeutung fiir den Naturraum aufgrund
der bisherigen Nutzung und der auf drei Seiten umgebenden Bebauung gering ist.

Die im Flachennutzungsplan vorgesehene Grinflache fir eine Pflanzflache mit Mal-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft wird im
Bebauungsplan als Grinflache fir eine Grinanlage konkretisiert. Festsetzungen fir Mal}3-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zu
ihrer Ausgestaltung werden aus dem Umweltbericht entwickelt, der dieser Begriindung als
ihr gesonderter Teil beigeflgt wird.

Im Slidosten wird eine Grinflache fir Hausgarten festgesetzt, um deutlich zu machen, dass
ein Bauabstand zu dem dort benachbarten Wald einzuhalten ist. Dadurch soll zum einen
der Waldrand als Biotop geschutzt, aber auch das Baugebiet vor Brand- und Baumfall-
gefahren bewahrt werden. Die Zulassigkeit von baulichen Anlagen innerhalb dieser Flache
ergibt sich aus lhrer Zweckbestimmung. Der Rechtskommentar Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger zu § 9 (1) Nr. 15 BauGB, RdNr. 131 fihrt dazu aus:

»~Je nach Zweckbestimmung sind auf den Grunflachen daher solche baulichen Anlagen
und sonstigen Einrichtungen zulassig, die sich im Rahmen der Zweckbestimmung
halten, auch wenn sie nicht erforderlich, sondern nur zweckmafig sind; sie durfen nur
unterordnet sein und nicht die festgesetzte Grinflache pragen.*

Jede einzelne denkbare bauliche Anlage innerhalb einer Grinflache — Gartenland aus-
zuschlieen oder zuzulassen, wurde den Rahmen eines Bebauungsplanes sprengen. Es
spricht nichts dagegen, einen entsprechenden Ermessensspielraum zu gewahren.

Flachdacher sowie flach geneigte Dacher sollen begriint werden, weil dadurch das stadte-
bauliche Bild erheblich verbessert werden kann. Darliber hinaus kann Regenwasser auf
einem begrinten Dach besser zurlickgehalten werden als auf einem unbegrtinten Dach, so
dass die Vorflut entlastet wird. Weiterhin tragt eine Begriinung zur Isolierung des Dachs
bei, so dass Heiz- bzw. Kiihlenergie eingespart werden kann. Dies ist ein, wenn auch
natlrlich kleiner, Beitrag, um dem Klimawandel entgegenzutreten, wie es im § 1 (5) BauGB
ausdrucklich gefordert wird.
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Im Ubrigen ergeben sie griinbezogene Festsetzungen aus dem Umweltbericht, der als
gesonderter Teil dieser Begriindung beigefiigt ist, und in dem die entsprechenden Erlaute-
rungen der Mallnahmen enthalten sind.

Nachrichtlich wird dargestellt, dass nach der Niedersachsischen Bauordnung so genannte
Schottergarten unzulassig sind und dass Stellplatze sowie Zufahrten zu Stellplatzen und
Garagen in wasserdurchlassiger Bauweise anzulegen sind.

Immissionsschutz

Die Bundeswehr weist darauf hin, dass mit La&rm- und Abgasemissionen durch den militari-
schen Flugbetrieb zu rechnen sei und dass spatere Ersatzanspriche nicht anerkannt
werden konnen.

Ansonsten sind Probleme des Immissionsschutzes im Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes nicht zu erwarten. Insbesondere sind keine unzuldssigen Immissionen aus dem
weiter nordlich gelegenen Blockheizkraftwerk bekannt. Das anlagenbezogene Schall-
gutachten des TUV Nord fiir die Erweiterung des Block-heizkraftwerks im Jahr 2017
ermittelte fir das Gebaude Schmarbecker Weg 8, dessen Lage ungefahr der der Nord-
grenze des Allgemeinen Wohngebiets im Planbereich entspricht einen Beurteilungspegel
von 30/29 dB(A) tags/nachts. Der Beurteilungspegel fur Allgemeine Wohngebiete liegt bei
55/40 dB(A) tags/nachts, so dass von einer Beeintrachtigung des Wohnens im Planbereich
nicht auszugehen ist. Eine weiteres Schallgutachten ist nicht erforderlich.

Damit wird der Forderung der Raumordnungsplanung gemaR Textziffer 2.1 11 entsprochen,
nach der bei der Ausweisung neuer Wohngebiete ein wirksamer Larmschutz zu bertck-
sichtigen ist, soweit dies hier moglich ist..

Ortliche Bauvorschrift

Es werden Dachformen und Dachneigungen vorgesehen, die in Verbindung mit zulassigen
Farben geneigter und unbegriinter Dacher unerwiinschte ortsfremde Dachgestaltungen
ausschlielen. Damit soll in Verbindung mit der auf drei Seiten benachbarten Ortslage ein
stadtebaulich homogenes Erscheinungsbild fur Dacher als besonders weit wirkendes
Gestaltungselement erreicht und eine stadtebauliche Einbindung des Neubaugebietes in
die 6stlich angrenzende freie Landschaft unterstitzt werden.

Einfriedungen entlang von Verkehrsflachen werden in ihrer Hohe begrenzt, um die Vor-
garten in die stadtebauliche Gestaltung des 6ffentlichen StralRenraums einzubeziehen und
eine optische Abschottung zu vermeiden.

Auswirkungen dieser Vorschriften bestehen darin, dass sich bei ihrer Beachtung dieser
Vorschriften eine Anpassung der stadtebaulichen Gestaltungsmerkmale an die gebaute
Umgebung ergeben, wie es den stadtebaulichen Zielen der Gemeinde entspricht.
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Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende MaRnahmen

Altablagerungen, Bodenkontaminationen

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes nicht bekannt.

Bodenordnung

Bodenordnende Malinahmen sind nicht erforderlich.

Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Baugebietes kann problemlos durch Anschluss an vor-
handene Anlagen hergestellt werden.

Die Léschwasserversorgung ist in ausreichendem Mal sicherzustellen. Hinweise darauf,
dass dies grundsatzlich nicht moglich ware, liegen nicht vor.

Es wird bestimmt, dass der Regenwasserabfluss von Privatgrundstlicken zu begrenzen ist,
um die Vorflut nicht weiter zu belasten.

Daruber hinausgehend soll nach einem vorliegenden Entwasserungskonzept Regenwasser
Uber eine Flache fir ein Leitungsrecht in die nérdliche Grinflache gefihrt werden, wo eine
Versickerungsflache angelegt werden soll.

Das Entwasserungskonzept wird in der Begriindung beigefligt. Es wurde durch die Nieder-
sachsische Landgesellschaft mbH erstellt und legt dar, wie die Entwasserung gesichert
werden soll. Dementsprechend ist im Bebauungsplan eine Flache flr ein Leitungsrecht von
der Verkehrsflache zur noérdlichen Grinflache zugunsten des Tragers der Oberflachen-
entwasserung festgesetzt. Textlich ist bestimmt, dass fir die 6ffentliche Verkehrsflache ist
entsprechend dem Versiegelungsgrad der Spitzenablauf durch geeignete Rickhalte-
maflinahmen so weit zu reduzieren ist, wie er dem Wert des unbefestigten Gelandes ent-
spricht.

Stadtebauliche Werte
Der Planbereich hat eine GroRe von 5,8572 ha

davon sind bislang:

Allgemeines Wohngebiet 0,0079 ha
zukunftig werden festgesetzt:

Wohnbauflache 3,1468 ha
private Grunflache - Griinanlage 1,5139 ha
private Grunflache - Hausgarten 0,3581 ha
Verkehrsflache 0,8384 ha

davon Fuf3- und Radweg 0,0472 ha
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Diese Begriindung gemal § 9 (8) BauGB wurde zusammen mit dem Bebauungsplan und der
Ortlichen Bauvorschrift
.Kirchsteigsfeld®

vom 13.6.2025 bis einschlieRlich 23.7.2025

gemall § 3 (2) BauGB im Internet verdffentlicht und wurde vom Rat der Gemeinde Eimke
beschlossen.

Eimke den

Siegel

Blrgermeister
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1. Einleitung

Bei der Aufstellung, Anderung und Ergénzung von Bauleitplanen ist seit der Novellie-
rung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 27. Juni 2004 eine Umweltprifung durchzu-
fuhren. Gegenstand dieser Umweltprifung sind die Belange des Umweltschutzes ein-
schliefdlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, in der die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und zusammenfassend be-
wertet werden. Gemal3 § 2a Nr. 2 BauGB sind die Ergebnisse der Umweltprifung in
einem Umweltbericht darzulegen. Die Gliederung des vorliegenden Umweltberichtes
richtet sich nach der Anlage 1 des BauGB (vergleiche SCHRODTER et al. 2004).

1.1 Kurzdarstellung desInhaltesund der wichtigsten Ziele der Bauleitplanung

In der Samtgemeinde Suderburg plant die Mitgliedsgemeinde Eimke die Aufstellung
eines Bebauungsplanes in Eimke fur die Ausweisung eines Wohngebietes und einer
Grunfléche. Der bestehende Wohnungsbedarf in Eimke kann durch dieses Gebiet ge-
deckt werden. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ist die Auf-
stellung des Bebauungsplanes erforderlich. Es ist vorgesehen, Flachen als allgemeine
Wohngebiete sowie als Grunflachen (privates Gartenland und 6ffentliche Griinanlage)
festzusetzen. Zudem sollen Verkehrsflachen und Flachen fir Mal3nahmen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt werden. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Grol3e von etwa 5,8572 ha.

Das Plangebiet ist verkehrlich durch den Schmarbecker Weg und den Parkweg er-
schlossen. Im Osten verlauft der Kirchsteig.

Mit der 12. Anderung des Flachennutzungsplanes der Mitgliedsgemeinde Eimke
wurde der Planbereich bereits als ,,Wohnbereich® und im Norden als ,,Griinflaichen*
dargestellt, wobei letztere gleichzeitig als Flachen fur Malinahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gekennzeichnet sind.

Folgende wesentliche Regelungen des Bebauungsplanes sind vorgesehen:

e Festsetzung algemeiner Wohngebiete (3,1468 ha),

e bei einer Grundflachenzahl von 0,2 ergeben sich fur die allgemeinen Wohngebiete
nach 819 Abs.4 BauNVO maximal zuldssige Versiegelungsfléchen von
0,9440 ha (30 % Versiegelung),

e Festsetzung der Bauweise (eingeschossige Einzel- oder Doppelhduser) und Bau-
grenzen,
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e Festsetzung eines Teiles des Schmarbecker Weges sowie der Erschlief3ungsstralien
und der Ful3- und Radwege as Verkehrsflachen (0,8384 ha, davon 0,0472 ha as
Ful3- und Radweg),

e Festsetzung der Stral3enbegrenzungslinie,

e Festsetzung des nordlichen Plangebietes als offentliche Griinanlage (1,5139 ha)
und a's Flache fir Mal3nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Na-
tur und Landschaft sowie einer Flache am Ostrand des Plangebietes als private
Grunfléche — Hausgérten (0,3581 ha).

1.2 Uberblick Uiber diein einschlagigen Fachgesetzen und Fachplénen
festgelegten Ziele des Umweltschutzes

In der Tab. 1 sind die wesentlichen umweltfachlichen Ziele aufgefiihrt, die hinsichtlich
der Umweltschutzgiiter von Bedeutung sind. Auch ist die Art ihrer Beriicksichtigung
in der Bauleitplanung dargestellt. Die Darstellung bezieht sich dabei auf die Inhalte
der verbindlichen Bauleitplanung des Bebauungsplanes.

Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung
(FFH-Gebiete und européische Vogelschutzgebiete — Natura 2000-Gebiete) sind von
der Planung nicht betroffen. Nationale Schutzgebiete sind ebenfalls nicht von der Pla-
nung betroffen. Etwa 50 m stidéstlich des Plangebietes beginnt das FFH-Gebiet Nr. 71
,,Jlmenau mit Nebenbéchen®, welches liberwiegend deckungsgleich ist mit dem Land-
schaftsschutzgebiet LSG UE 030 ,,Obere Gerdau mit Ellerndorfer Moor*“. Angesichts
der abschirmenden Wirkung des zwischen dem Plangebiet und dem FFH-Gebiet gele-
genen Waldes ist auszuschlief3en, dass sich Auswirkungen auf die Schutzgebiete erge-
ben.

Aulerhalb des Wirkraumes des V orhabens im Bereich des FFH-Gebietes befindet sich
ein bedeutsames Brutvogel vorkommen (Grof3vogel lebensraum).
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Tab. 1:
weltschutzes.

In einschldgigen Fachgesetzen und Fachplénen festgelegte Ziele des Um-

Fachrecht und -planungen

umweltrelevante Ziele

Bertcksichtigung in der
Bauleitplanung

BlmSchG (§ 50), BauGB, TA
Larm / DIN 18005, 32.
BImSchV

Zuordnung von Flachen bei raum-
bedeutsamen Planungen, so dass
schadliche Umwelteinwirkungen auf
Wohn- und sonstige schutzbediirf-
tige Gebiete vermieden werden, ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse

Laut der Begrindung zum Be-
bauungsplan sind Probleme des
Immissionsschutzes im Gel-
tungsbereich dieses Bebau-
ungsplanes nicht zu erwarten.

BauGB, BNatSchG

Erholungsbedurfnisse berticksichti-
gen, Erholungswert von Natur und
Landschaft sichern

Far die Erholungsnutzung be-
sonders bedeutsame Gebiete
werden nicht durch die Planung
beeintrachtigt.

BauGB, BBodSchG, | ,Bodenschutzklausel“:  sparsamer, | Bdden von besonderer Funkti-
NBodSchG schonender Umgang mit Boden, In- | onsbedeutung werden nicht in
nenentwicklung / Wiedernutzbarma- | Anspruch genommen.
chung von versiegelten Flachen, | Die zusatzliche Flachenversie-
Begrenzung der Versiegelung, gelung wird durch die Grundfla-
Schutz natirlicher und der Archiv- | chenzahl begrenzt.
funktionen der Bdden, insbesondere
solcher Bdden mit besonderen
Funktionen
BBodSchG, NBodSchG, | Prifung auf schadliche Bodenver- | Anhaltspunkte fur schadliche
BBodSchV anderungen / Altlasten, gegebe-|Bodenveranderungen / Altlasten
nenfalls Schutz-, Beschrankungs- | bestehen nicht (LBEG 2023c).
mafnahmen beziehungsweise Sa-
nierung zur Gefahrenabwehr
WHG, NWG Grundwasser- und FlieRgewasser- |Im Bebauungsplan ist festge-

schutz, guter 6kologischer / chemi-
scher / mengenmaliger Zustand der
Gewasser

legt, dass zur Vermeidung einer
zusatzlichen Belastung des
Vorfluters der Regenwasserab-
fluss von Privatgrundstiicken zu
begrenzen ist.

ES werden Flachdacher sowie
flach geneigte Dacher begrint,
um somit unter anderem Re-
genwasser besser zurilckzu-
halten, so dass die Vorflut ent-
lastet wird.

BImSchG, BNatSchG

schadliche Umwelteinwirkungen auf
schutzbedirftige Gebiete vermei-
den, Wald und sonstige Gebiete mit
gunstiger klimatischer Wirkung si-
chern

Klimatisch-lufthygienisch be-
deutsame Grinbestande sind
nicht von der Planung betroffen.

BWaldG, NWaldLG in Ver-
bindung mit BauGB

Waldflachen mdglichst nicht um-
wandeln; Ersatzaufforstung bei Um-
wandlung

Wald ist von Umwandlung nicht
betroffen.

BauGB in Verbindung mit
BNatSchG - Eingriffsregelung

Vermeidung und Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeintrachti-
gungen des Landschaftsbildes so-
wie der Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushaltes

Die durch die Planung vorbe-
reiteten Eingriffe in Natur und
Landschaft werden bilanziert
und Ausgleichsmalnahmen
hierfir bestimmt. Das Vermei-
dungsgebot wird beachtet.
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Fachrecht und -planungen

umweltrelevante Ziele

Berticksichtigung in der
Bauleitplanung

BNatSchG in Verbindung mit
der BArtSchvO sowie FFH-
Richtlinie und EU-Vogel-
schutzrichtlinie

Erhalt / Sicherung geschuitzter Tier-
und Pflanzenarten

Die Betroffenheit europaisch
geschitzter Arten wird durch
geeignete Vorkehrungen ver-
mieden, so dass Verbotstatbe-
stande im Sinne von § 44 Abs.
1 BNatSchG nicht erfillt sind.

BauGB, NDSchG

Berucksichtigung der Belange der
Baukultur, des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege, Schutz,
Pflege, sinnvolle Nutzung und wis-

Im Plangebiet selbst gibt es
keine Baudenkmale.

senschaftliche  Erforschung von
Denkmalern
KSG Das Berucksichtigungsgebot des|Das Vorhaben ist nicht mit

§ 13 Abs. 1 Satz 1 KSG ist zu be-
achten.

mafgeblichen klimaschadlichen
Emissionen verbunden. Hei-
zungs- und  Energiegewin-
nungsanlagen, die mit Heizdl,
Kohle oder Gas betrieben wer-
den, sind unzulassig.

Regionales Raumordnungs-

Das Plangebiet wird im Raumord-

Die Aufstellung des Bebau-

programm  (RROP)  des | nungsprogramm bereits als bauleit- | ungsplanes ist mit den Erfor-
LANDKREISES UELZEN (2019) | planerisch gesicherter Bereich dar- | dernissen der Raumordnung
gestellt vereinbar.
Flachennutzungsplan der | Der  urspringliche  Flachennut- | Die Erweiterung des Baugebie-
Samtgemeinde  Suderburg | zungsplan der Mitgliedsgemeinde [tes am Schmarbecker Weg ist
beziehungsweise der Mit- | Eimke stellt eine landwirtschaftliche |im aktuellen Flachennutzungs-

gliedsgemeinde Eimke

Flache fur das Plangebiet dar. Mit
der 12. Anderung des Flachennut-
zungsplanes wurde der Planbereich
als ,Wohnbereich und im Norden
als ,Grinflachen® dargestellt, wobei
letztere gleichzeitig als ,Flache fir
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft‘ gekennzeichnet ist.

plan vorgesehen.

Landschaftsrahmenplan des
LANDKREISES UELZEN (2012)

Im Landschaftsrahmenplan des
Landkreises Uelzen wird fir das
Plangebiet ein Biotoptyp mit gerin-
ger Bedeutung (AS) dargestellt.
Siddstlich angrenzend befindet sich
ein ,Gebiet mit sehr hoher Bedeu-
tung fir den Biotopschutz® und mit
sehr hoher Bedeutung fir den Tier-
[Pflanzenschutz. Als Ziel fir den Be-
reich des Plangebietes ist die ,um-
weltvertragliche Nutzung in allen Ub-
rigen Gebieten mit aktuell sehr ge-
ringer bis mittlerer Bedeutung fur
alle Schutzguter” dargestellt.

Die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes ist mit der Land-
schaftsplanung vereinbar, da
der Landschaftsrahmenplan des
LANDKREISES UELZEN (2012) fiir
diese Flache keine speziellen
MalRnahmen oder Ziele dar-
stellt, die der Planung entge-
genstehen.
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2. Beschreilbung und Bewertung der Umweltauswirkungen
2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario)
2.1.1 Schutzgut Menschen und deren Gesundheit sowie Bevdlkerung

Im Norden grenzen ein gewerblich genutztes Gelénde sowie mesophiles Griinland an
das Plangebiet an, im Westen ist der Schmarbecker Weg mit einer Baumreihe Tell des
Plangebietes. Westlich grenzen Wohnbebauung und ein Friedhof an. Stdlich befinden
sich der Parkweg und Wohnbebauung. Ostlich liegen Wald und eine Ackerflache. Das
Plangebiet bietet aufgrund der vergleichsweise monotonen Landschaftsbildausstattung
(eine nicht weiter strukturierte Ackerflache) trotz der Siedlungsrandlage lediglich ei-
nen Erholungswert von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe [11).

2.1.2 Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Bestand Biotope und Pflanzen

Die raumliche Abgrenzung der nachfolgend beschriebenen Biotoptypen des Plange-
bietes konnen der Abb. 1 entnommen werden. Die V egetationszusammensetzung des
Ackersim Plangebiet geht aus Tab. 2 hervor.

Das Plangebiet wird fast komplett von einem wildkrautarmen Sandacker (AS) einge-
nommen. Im Jahr 2023 war der Sandacker (AS) mit Zuckerriben bestellt, 2024 mit
Kartoffeln. Die den asphaltierten Schmarbecker Weg (OVSa) 6stlich begleitende
Baumreihe (HBA) auf einer halbruderalen Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
(UHM) besteht aus Stiel-Eichen (Quercus robur), Hange-Birken (Betula pendula),
Ebereschen (Sorbus aucuparia), Spitz-Ahornen (Acer platanoides), Zucker-Ahornen
(Acer saccharum) und Blut-Buchen (Fagus sylvatica f. purpurea) mit 10 bis 50 cm
Brusthohendurchmesser. Hinzu kommt eine Stiel-Eiche mit 100 cm Brusthohen-
durchmesser.

Sldostlich des Plangebietes befindet sich ein Hausgrundstiick mit neuzeitlichem Zier-
garten (OEL/PHZ). Westlich und stdlich schlieffen sich hinter den Strafl3en (OVSa)
weitere Siedlungsflachen mit neuzeitlichen Ziergarten oder mit Garten mit Grof3bau-
men an (OEL/PHG, OEL/PHZ). Aul3erdem befinden sich im Westen ein Friedhof
(PFA), eine Rasenfldche mit alten Eichen (GRR/HBE Ei) und ein luckiger Eichen-
mischwald mit halbruderalen Gras- und Staudenfluren (WQL2lI/UHM). Am Sidrand
wird der Parkweg im Osten von einer |lckigen Strauchhecke (HFSI) und westlich da-
von von einer halbruderalen Gras- und Staudenflur mit einer Baumreihe aus jungen
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Ebereschen (UHM/HBA Eb) begleitet. Die Baume haben hier etwa 10 cm Brustho-
hendurchmesser.

Nordlich des Plangebietes befindet sich ein gewerblich genutztes Gelande (OGG), an
das sich Ostlich ein sonstiges mesophiles Grinland ohne typische M&hwiesenarten
(GMSx) anschliefdt. Ostlich des Plangebietes verlauft ein unbefestigter Weg mit Tritt-
rasenvegetation (OVWw/GRT), der von halbruderalen Gras- und Staudenfluren mittle-
rer Standorte (UHM) begleitet wird und an dem einige Stiel-Eichen mit 20 bis 100 cm
Brusthéhendurchmesser stehen. Hinter dem Weg befinden sich im Norden Gartenbau-
flachen (EGG) und im Siden ein alter Eichen-Mischwald (WQL4, WQL3) sowie ein
Streifen mit Larchenforst und Birken-Pionierwald im schwachen bis mittleren Baum-
holzstadium (WZL/WPB2). Am Waldrand des Eichen-Mischwaldes steht ein offen-
sichtlich gepflanzter Wacholder (Juniperus communis).

Wildwachsende Farn- oder Blitenpflanzen der Roten Liste oder Vorwarnliste Nieder-
sachsens (GARVE 2004) oder im Sinne von 87 BNatSchG besonders geschutzten
Pflanzen wurden mit einer Ausnahme im Plangebiet trotz gezielter Nachsuche nicht
festgestellt. Am Sidrand des Ackers wachst direkt westlich des Hausgrundstiickes ein
Exemplar des auf der Vorwarnliste verzeichneten Natternkopfes (Echium vulgare).
Der vorstehend erwahnte gepflanzte Wacholder benachbart zum Plangebiet gilt in
Niedersachsen als gefahrdet.

Tab. 2. Vegetationszusammensetzung des Sandackers im Plangebiet.

Mengenangaben: 1 = selten, 2 = verbreitet, 3 = stellenweise dominant, 4 = grof3flachig dominant.

wildkrautarmer Sandacker

(AS)
Anchusa arvensis 1 Erodium cicutarium 2
Artemisia vulgaris 2 Lolium perenne 2
Capsella bursa-pastoris 2 Phacelia tanacetifolia 1
Centaurea cyanus 1 Plantago lanceolata 1
Chenopodium album 2 Setaria viridis 2
Convolvulus arvensis 2 Silene latifolia ssp. alba 1
Conyza canadensis 2 Tripleurospermum perforatum 2
Echium vulgare 1 Viola arvensis 2

Elymus repens 2

Nach 8 30 BNatSchG oder § 24 NNatschG gesetzlich geschiitzte Biotope treten im
Plangebiet oder in dessen Umfeld nicht auf. Gleiches gilt fir nach § 22 NNatSchG
pauschal geschitzte Wallhecken (vergleiche v. DRACHENFELS 2021, NLWKN 2021).
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Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2024

Abb. 1. Biotopausstattung des Plangebietes.
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Lebensraume im Sinne von § 3 Abs. 1 USchadG in Verbindung mit § 19 BNatSchG
(Lebensraumtypen des Anhanges | der FFH-Richtlinie) befinden sich ebenfalls nicht
im Plangebiet (vergleiche v. DRACHENFELS 2014, 2021 sowie EUROPEAN COMMIS-
SION 2013 und SSYMANK et al. 2021, 2023). Die benachbarten Eichen-Mischwélder
(WQL) sind dem Lebensraumtyp 9190 (Alte bodensaure Eichenwdalder auf Sandebe-
nen mit Quercus robur) zuzurechnen.

Bewertung Biotope und Pflanzen

Die Bewertung der vorhandenen Biotopflachen im Plangebiet und in dessen Umfeld
nach v. DRACHENFELS (2024) ergibt die folgenden Ergebnisse.

Flachen mit sehr hoher bis hervorragender Bedeutung (Wertstufe V):
e Alter Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandbdden des Tieflands (WQLA4,
WQL?3).

Flachen mit hoher Bedeutung (WertstufelV):

e Sonstiges mesophiles Griinland ohne typische Mahwiesenarten (GM Sx),

e lUckiger Eichenmischwald mit halbruderalen Gras- und Staudenfluren mittlerer
Standorte (WQL2I/UHM)),

e ate Eichen mit 100 cm Brusththendurchmesser.

Flachen mit mittlerer Bedeutung (Wertstufelll):

e halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte mit einer Baumreihe
(UHM/HBA),

e |Uckige Strauchhecke (HFS!),

e halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte mit einer Baumreihe aus
jungen Ebereschen (UHM/HBA Eb),

e Mischbestand aus Léarchenforst und Birken- und Zitterpappel-Pionierwald
(WZL/WPB2).

Flachen mit geringer Bedeutung (Wertstufell):
e Garten mit Grof3bdumen (PHG),
e artenreicher Scherrasen (GRR).

Flachen mit geringer bissehr geringer Bedeutung (Wertstufel):
e Wildkrautarmer Sandacker (AS),

e Gartenbaufléachen (EGG),

e unbefestigter Weg mit Trittrasenvegetation (OVWw/GRT),

e gehdlzarmer Friedhof (PFA),
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e neuzeitlichem Ziergarten (PHZ).

Flachen mit sehr geringer oder ohne Bedeutung (Wertstufe 0):
e Strale, asphaltiert (OVSa),

o |ocker bebautes Einzelhausgebiet (OEL),

o Gewerbeflachen (OGG).

Fur den Pflanzenartenschutz hat das Plangebiet nur eine geringe bis algemeine Be-
deutung, da der Acker artenarm ist und nur ein Exemplar einer Pflanze der Vorwarn-
liste vorkommt.

Bestand Brutvogel

In der Kartiersaison 2024 wurden insgesamt 32 Vogelarten im Plangebiet und dessen
Umfeld nachgewiesen. Dabei handelte es sich bel 30 Arten um Brutvogel. Zwel Arten
waren Nahrungsgaste, welche das Untersuchungsgebiet wahrend der Brutzeit als Nah-
rungsraum nutzten. Der Brutvogel-Bestand des Gebietes geht aus der Abb. 2 und der
Gesamtartenliste in Tab. 3 hervor.

Das Artenspektrum weist einige biotopspezifische Brutvogelarten auf, welche eine
Préferenz fUr einen oder wenige Landschaftstypen beziehungsweise Biotoptypenkom-
plexe zeigen. Die artenreichste Gruppe der biotopspezifischen Arten ist die der Halb-
offenland-Zonose mit Vertretern wie Gelbspotter, Dorngrasmiticke, Gartenrotschwanz,
Stieglitz und Goldammer, welche an den Saumstrukturen der randlichen Bereiche des
Untersuchungsgebietes mit Revieren aufgenommen wurden. Zu nennen sind weiterhin
Star, Trauerschndpper und Dohle a's Arten der Waldhabitate, wobei hier zwei der drei
Reviere des Stares im Bereich der Ortschaft (Friedhof und privater Hausgarten) zu fin-
den sind. Der Haussperling als typischer Vertreter der Siedlungen ist mit mehreren
Revieren vertreten. Bei der Uberwiegenden Zahl der Brutvogelarten des Untersu-
chungsgebietes handelt es sich um ubiquitére Arten, die in verschiedenen Land-
schaftstypen vorkommen und nicht an spezielle Biotope oder Lebensraumstrukturen
gebunden sind.

Der Star und der Trauerschndpper sind auf der regionalen, landesweiten wie auch auf
der bundesweiten Roten Liste als gefahrdet eingestuft (Tab. 3). Der Gartenrotschwanz
ist regiona auf der Vorwarnliste verzeichnet. Gelbspétter, Stieglitz und Goldammer
stehen regional wie auch landesweit auf der Vorwarnliste, der Grauschnapper zusétz-
lich auch auf der bundesweiten Liste. Weitere nachgewiesene Arten der Roten Listen
wurden lediglich als Brutzeitfeststellung oder Nahrungsgéste aufgenommen. Zu diesen
gehdren Rotmilan und Bluthanfling.
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Alle heimischen Vogelarten sind im Sinne von 8 7 BNatSchG besonders geschiitzt und
unterliegen als européisch geschiitzte Arten den Zugriffsverboten des § 44 BNatSchG.
Streng geschiitzte Arten und Arten des Anhanges | der EU-V ogel schutzrichtlinie wur-
den nicht mit Brutrevieren festgestellt. Als Nahrungsgaste oder Brutzeitfeststellung
sind drei streng geschiitzte Arten zu verzeichnen: Rotmilan, Mausebussard und
Schwarzspecht. Rotmilan und Schwarzspecht sind zudem Arten des Anhanges | der
EU-Vogelschutzrichtlinie.

Tab.3:  Im Rahmen der Brutvogelkartierungen 2024 nachgewiesene Vogelarten im
Untersuchungsgebiet (systematisch geordnet).

Geféhrdung: RL D = Rote Liste Deutschland (RYSLAVY et al. 2021); RL Nds = Rote Liste Nieder-
sachsen (KRUGER & SANDKUHLER 2022); RL T-O = Rote Liste Region Tiefland Ost; Kategorien: O
= Bestand erloschen (ausgestorben), 1 = vom Erl6schen bedroht, 2 = stark geféhrdet, 3 = geféhrdet, R
= extrem selten, V = Vorwarnliste, ¢ = nicht bewertet (Vermehrungsgiste / Neozoen).

Schutz: EU VSR = EU-Vogelschutzrichtlinie; Arten, die im Anhang | dieser Richtlinie aufgefthrt
sind, wurden mit einem # gekennzeichnet; Arten der Roten Listen sowie des Anhanges | der EU-Vo-
gelschutzrichtlinie sind grau unterlegt. BNatSchG = im Sinne von § 7 BNatSchG besonders ge-
schiitzte Arten (8) beziehungswei se streng geschiitzte Arten (88). Haufigkeit in Nieder sachsen: es =
extrem selten, ss = sehr selten, s = selten, mh = maldig haufig, h = héufig, ex = ausgestorben, nb =
nicht bewertet.

V: Verantwortung Niedersachsens fir den Erhalt der Art. herausragend = +++, sehr hoch = ++, hoch =

+

P: Prioritét fur Erhaltungs- und Entwicklungsmal3nahmen in Niedersachsen (NLWKN 2011); priori-
tére Arten, deren Schutz/Entwicklung Uber Schutz entsprechender L ebensraumtypen beziehungsweise
prioritdre Arten, deren Schutz/Entwicklung Uber V ogel schutzgebiete oder Einzel projekte gewahrleistet
werden kann; héchst prioritdr = ++, prioritér = +; + “: Schutz der Art Uber den Schutz entsprechender
Lebensraumtypen, + ¥: Nur vereinzelte Vorkommen. Schutz im Rahmen des Gebietsschutzes bzw.
von Einzel projekten.

Status: Haufigkeitsklassen der Brutvogel: A = 1 Brutpaar (BP), B = 2-3BP, C =4-7 BP, D = 8-20 BP,
E = 21-50 BP, F = 51-150 BP, G = Uber 150 BP; bei den punktgenau erfassten Arten ist die tatséchli-
che Zahl der ermittelten Reviere angegeben; knapp aullerhalb des Untersuchungsgebietes gelegene
Brutreviere und Artnachweise sind in Klammern gefasst. Status: Brutvogel: BN = Brutnachweis, BV
= Brutverdacht, BZF = Brutzeitfeststellung; Rast- und Nahrungsgaste: NG = Nahrungsgast, DZ =
Durchziigler, UF = Uberflug.

Art Geféhrdung Schutz V| P Status
T-O | Nds [ D | BNatSchG | EU VSr | Hauf. Nds.

Hohltaube § mh BV
Columba oenas
Ringeltaube § h B
Columba palumbus
Rotmilan 3 3 88§ # s + | ++ NG
Milvus milvus
Mausebussard 88§ mh NG
Buteo buteo
Buntspecht § h B
Dendrocopos major
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Art Gefahrdung Schutz Status
T-O | Nds | D | BNatSchG | EU VSr | Hauf. Nds.

Schwarzspecht 8§ # mh 1 BZF

Dryocopus martius

Dohle § h 1BV

Coloeus monedula

Blaumeise 8 h C

Cyanistes caeruleus

Kohlmeise 8 h C

Parus major

Zilpzalp § h C

Phylloscopus collybita

Gelbspotter \% \% § h 1BV

Hippolais icterina

Klappergrasmiicke § h A

Sylvia curruca

Dorngrasmiicke § h 2 BV

Sylvia communis

Zaunkonig § h C

Troglodytes troglodytes

Gartenbaumlaufer § h B

Certhia brachydactyla

Star 3 3 [3 8 h 3 BV

Sturnus vulgaris

Amsel § h C

Turdus merula

Singdrossel § h B

Turdus philomelos

Grauschnapper \% vV |V § h BV

Muscicapa striata

Rotkehlchen § h C

Erithacus rubecula

Trauerschnapper 3 3 (3 8 mh 1BV

Ficedula hypoleuca

Hausrotschwanz § h A

Phoenicurus ochruros

Gartenrotschwanz V § mh 2 BV

Phoenicurus phoenicurus

Haussperling § h 6 BV; 1 BZF

Passer domesticus

Heckenbraunelle § h A

Prunella modularis

Schafstelze § h 1 BZF

Motacilla flava

Bachstelze § h A

Motacilla alba

Buchfink § h C

Fringilla coelebs

Grunfink § h C

Carduelis chloris

Bluthanfling 3 3 [3 8§ h 1 BZF

Linaria cannabina

Stieglitz \Y \Y 8 mh 1BV

Carduelis carduelis

Goldammer \% \% § h 1BV

Emberiza citrinella
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Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2024

Abb. 2:  Ergebnisse der Brutvogelkartierung (eingenordet).
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Bewertung Brutvogel

Fur eine Bewertung nach BEHM & KRUGER (2013) ist das Untersuchungsgebiet zu
klein. Daher folgt eine verbal-argumentative Bewertung der Bedeutung des Gebietes
fUr Brutvogel.

In dem Untersuchungsgebiet wurde eine gut ausgepragte Brutvogelgemeinschaft des
Halboffenlandes und der Gehdlze angetroffen. Zu den wertgebenden Arten zéhlen der
als gefdhrdet eingestufte Star und der Trauerschndpper.

Brutvorkommen gefahrdeter Arten:
e Star, Trauerschnapper,

Brutvor kommen streng geschiitzter Arten:
e Kene.

Brutvorkommen weliterer biotopspezifischer Arten:
o Gelbspotter, Dorngrasmiicke, Gartenrotschwanz, Stieglitz, Goldammer, Star,
Dohle, Haussperling.

Nahrungshabitat fir Arten mit grof3en Arealanspr tichen:
e Rotmilan, Mausebussard.

Vor dem Hintergrund der Artenzahl und der Artenzusammensetzung kommt dem Un-
tersuchungsgebiet insgesamt eine mittlere bis hohe Bedeutung as Lebensraum fir
Brutvogel zu. Die Bruthabitate der wertgebenden Arten sind dabei auf die Bereiche
aulRerhalb des Plangebietes konzentriert.

Sonstige Wildtiere

Die Geholzrander im Umfeld des Plangebietes eignen sich als Jagdhabitate und Leit-
strukturen fir Fledermause. Die Baumreihen im beziehungsweise am Rande des Plan-
gebietes sind dagegen als Leitstrukturen aufgrund der grof3en Licken zwischen den
Baumen nicht geeignet. Baumhohlen oder —spalten, die als Quartiere fir Fledermause
geeignet waren, fehlen im Plangebiet. Alle Fledermausarten z&hlen zu den européisch
geschitzten Arten.

Da stérkeres Totholz sowie Mulmhdhlen in den Baumen des Plangebietes als Habitat-
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voraussetzung fur ein potenzielles Vorkommen europdisch geschitzter Alt- und
Totholzkafer (Eremit — Osmoderma eremita und Heldbock — Cerambyx cerdo) fehlen,
sind entsprechende Tiervorkommen nicht zu erwarten. Das Plangebiet liegt au3erhalb
des Vorkommensgebietes des européisch geschitzten Feldhamsters (Cricetus cricetus)
(BREUER 2016). Die 6stlich benachbarten Waldrander eignen sich als Lebensraum von
Reptilien. Neben weit verbreiteten Arten wie Blindschleiche (Anguis fragilis) und
Waldeidechse (Zootoca vivipara) ist auch ein VVorkommen der europdisch geschiitzten
Zauneidechse (Lacerta agilis) denkbar. Der Abb. 3 ist zu entnehmen, dass im Umfeld
des Plangebietes keine Stillgewasser existieren, die as Laichgewasser fur Amphibien
oder Vermehrungsgewasser fur Libellen in Betracht kommen. Das néchst gelegene
Gewasser liegt sudlich des Plangebietes. Es ist zwar nur gut 200 m vom Plangebiet
entfernt, Jedoch missten die Tiere zunéchst groRere Siedlungsflachen durchwandern,
um in das Plangebiet zu gelangen. Ahnliches gilt fur die Gewasser im Norden, die
zudem mehr als 800 m entfernt liegen. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon
auszugehen, dass das Plangebiet fur Knoblauchkréte (Pelobates fuscus) oder Kreuz-
krote (Epidalea calamita) eine relevante Habitatfunktion hat. Allenfalls die benachbar-
ten Waldrander kommen als Libellen-Jagdhabitat in Betracht. Im Untersuchungsgebiet
oder angrenzend dazu wurden trotz gezielter Nachsuche keine Nester geschitzter
Waldameisen festgestellt. Dartiber hinaus deutet die Habitatausstattung nicht auf das
Vorkommen weiterer besonders oder sogar streng geschiitzter (vergleiche THEUNERT
2015a, 2015b) oder besonders bedeutsamer Tierarten hin, die im Rahmen der Ein-
griffsregelung zu beachten wéren (vergleiche TRAUTNER et a. 2025).

Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2024

Abb.3:  Gewasser im Umfeld des Plangebietes (eingenordet).
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2.1.3 Schutzgut Fléache

Das Plangebiet ist bisher der freien Landschaft zuzurechnen. Der Betrachtungsraum ist
nicht Teil eines unzerschnittenen verkehrsarmen Raumes Uber 100 Quadratkilometer
Grofe (BFN 2017).

2.1.4 Schutzgut Boden

Die Bodenkarte von Niedersachsen (BK50 — GEHRT et al. 2021) weist fur das Plange-
biet den Bodentyp einer mittleren Podsol-Braunerde aus |lehmigem Geschiebedecksand
Uber glazifluviatilem Sand aus (LBEG 20234). Das Plangebiet ist kein Bestandteil ei-
nes Suchraumes fur schutzwirdige Boden (LBEG 2023b). Hinweise auf Altablagerun-
gen und RUstungsaltlasten liegen fur das Plangebiet nicht vor (LBEG 2023c).

Auf den bestehenden Verkehrsflachen liegt eine starke anthropogene Uberformung der
Bdden vor, die den weitgehenden Verlust der nattirlichen Bodenfunktionen bewirkt
hat. In den Bereichen der Grunstreifen und Ackerflachen sind die Béden anthropogen
Uberformt, ein Teil der Bodenfunktionen besteht aber weiterhin.

Entsprechend dem Bewertungsverfahren von GUNREBEN & BOESS (2008), das auf die
L ebensraumfunktion fur Pflanzen und die Archivfunktion der Boden abstellt sowie
dem Bewertungsverfahren von KUNZMANN et al. (2009), welches zusétzlich die Funk-
tion des Bodens im Wasserhaushalt berticksichtigt, sind die dem Plangebiet benach-
barten Bestande mit altem und mittelaltem Eichenmischwald (WQL4, WQL3,
WQL2I/UHM) sowie die sonstigen Gehdlze (HFSI, WZL/WPB2) aufgrund der weit-
gehend ungestérten Bodenentwicklung von besonderer beziehungsweise besonderer
bis allgemeiner Bedeutung fiur das Schutzgut (Wertstufen V und 1V). Auf die Bdden
der noch jungen Geholzbestande (HBA, UHM/HBA Eb) im stark verénderten Stral3en-
seitenraum des Plangebietes und des Umfeldes trifft dies jedoch nicht zu, weshalb
diese in Wertstufe |11 (allgemeine Bedeutung) einzuordnen sind. Von allgemeiner Be-
deutung (Wertstufe 111) sind auf3erdem die durch Nutzungen stérker Gberformten Bo-
den der Acker (AS), der Gartenbauflachen (EGB), der halbruderalen Gras- und Stau-
denfluren (UHM) im Stral3enseitenraum sowie der Garten (PHG, PHZ). Die Uberbau-
ten und stark befestigten Flachen (OEL, OVSa, OVW w) sind von nur geringer Be-
deutung (Wertstufe ).
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2.1.5 Schutzgut Wasser

Das Grundwasser steht im Plangebiet nach LBEG (2023d) mehr als 200 cm unter Flur
an. Oberflachengewasser sind nicht vorhanden. Das Plangebiet befindet sich aul3erhalb
von Trinkwassergewinnungsgebieten, Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzge-
bieten und Uberschwemmungsgebieten (NMU 2023).

Auf den bebauten Flachen ist die Versickerung von Wasser eingeschrankt. Bebaute
Flachen treten nur benachbart zum Plangebiet auf. Im Plangebiet ist die Versickerung
nur im Bereich der Stral3e (OVSa) unterbunden. Auf den offenen Flachen (mittlere
Podsol-Braunerde) ist die Versickerung von Niederschldgen uneingeschréankt maglich.
Die Grundwasserneubildung im Plangebiet liegt zwischen 300 und 350 mm pro Jahr
(LBEG 2023d).

Der Grundwassersituation im Plangebiet ist eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 111)
beizumessen. Belastend wirkt die bestehende Ackernutzung. Lediglich auf den versie-
gelten Flachen ist die Bedeutung fur das Grundwasser gering (Wertstufe 1/11).

2.1.6 Schutzguter Klimaund L uft

Das Plangebiet ist lokaklimatisch aufgrund der mittleren bis hohen Kaltluftproduktion
von vorherrschenden Ackern, Wadern und Siedlungsbereichen als Kaltluftentste-
hungs- und -abflussgebiet einzustufen (vergleiche MOSIMANN et al. 1999). Im Bereich
bebauter oder befestigter Flachen ist aufgrund der Flachenversiegelung von einer er-
hohten Erwé&rmung bel entsprechenden Witterungslagen auszugehen. Aufgrund der
wenig verdichteten Siedlungsstrukturen sind Aspekte wie Frischluftentstehung und
Klimaausglei chsfunktion jedoch im vorliegenden Fall nicht relevant.

Als wenig beeintréachtigter Bereich ist die Fléche grundsétzlich von allgemeiner Be-
deutung (Wertstufe I11) im Hinblick auf die Schutzgter.

2.1.7 Schutzgut Landschaft

Die Geléandeoberflache des Plangebietes ist weitestgehend eben. Das Landschaftshild
wird Uberwiegend von Ackerland (AS) bestimmt. Geholze, Gebiische, Grinland und
Staudenfluren (HB, HF, GM, UH) sowie Wald (WQ, WZ/WP) tragen randlich zur
Auflockerung bei, wahrend das Plangebiet allein monoton ist. Stral3en, Wege, Wohn-
bebauung, Géarten und Acker entsprechen nach KOHLER & PREISS (2000) sowie
NMELF (2002) kaum der naturraumtypischen Eigenart, so dass Uberwiegend eine
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Landschaftshildsituation von geringer Bedeutung (Wertstufe 11/1) vorliegt. In den Be-
reichen der randlichen Gehdlze und Staudenfluren (HB, HF, UH) entspricht das Land-
schaftshbild zumindest teilweise der naturraumtypischen Eigenart (Wertstufe 1V). Die
Bestdnde mit Eichenmischwald (WQ) und mesophilem Grinland (GM) entsprechen
weitgehend der naturraumtypischen Eigenart (Wertstufe V).

2.1.8 Schutzguter kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

Baudenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden. Archaologische Denkmale oder
Grabungsschutzgebiete befinden sich nach dem Denkmalatlas beziehungsweise dem
Denkmalviewer ebenfalls nicht im Plangebiet (NLD 2024). Trotzdem ist das Auftreten
archaologischer Funde oder Befunde nicht auszuschlief3en. Die Ackerflachen sind als
Sachgut einzustufen, da sie der Produktion von Rohstoffen dienen. Ebenfalls als Sach-
guter sind die Stral3en einzustufen.

2.1.9 Wechselwirkungen

Zwischen den in den vorstehenden Textabschnitten behandelten Schutzgiitern bestehen
diverse Wechselwirkungen, die bei der Darstellung und Beurteilung der Umweltaus-
wirkungen des Planes berlicksichtigt werden, indem die Auswirkungen bei jedem auch
indirekt betroffenen Schutzgut benannt werden, sofern sie von Beurteilungsrelevanz
sind. Die folgenden Wechselwirkungen sind in Bezug auf die zu erwartenden wesent-
lichen Auswirkungen und vor allem hinsichtlich moglicher Beeintrachtigungen rele-
vant:

e Die Versiegelung von Boden betrifft nicht nur die Schutzgiter Flache und Boden,
sondern verandert auch die Grundwasserneubildungsmadglichkeiten und kann damit
das Schutzgut Wasser beeintrachtigen. Gleichzeitig gehen die Funktionen des
Oberbodens als Lebensstétte fur Bodenorganismen und als Wuchsort fir Pflanzen
verloren (Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfat). Durch die Versie-
gelungen wird auf3erdem die Kaltluftproduktion im Plangebiet vermindert.

e Der Verlust der Ackerwildkrautgesellschaften fuhrt zu Beeintréchtigungen der
Schutzgiter Pflanzen und Tiere. Das Schutzgut Landschaft ist durch die Verluste
von Biotopen und Landschaftshildelementen ebenfalls betroffen, aufgrund der be-
reits bestehenden Beeintrachtigungen jedoch nur in geringem Umfang. Gleiches
gilt fUr die Erholungsfunktion beim Schutzgut Menschen.
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2.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes
2.2.1 Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Der Verzicht auf die Umsetzung der Planung wiirde fur die Umweltschutzglter kurz-
und mittelfristig weitestgehend den in Kap. 2.1 beschriebenen Status quo fortschrei-
ben. Das bedeutet, dass die beschriebenen Schutzgutauspragungen einschliefdlich der
bestehenden Belastungen erhalten blieben, da davon auszugehen ist, dass vorhandene
Nutzungen zunéchst weitergefihrt werden. Langfristig betrachtet wirden vor allem die
Gehdlze mit fortschreitendem Alter an Bedeutung gewinnen.

2.2.2 Prognose bei Durchfiihrung der Planung

In Bezug auf die der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung unterliegenden Schutz-
guter (Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Land-
schaft) ist mit einer erheblichen Beeintréchtigung der Leistungsféhigkeit des Natur-
haushaltes oder des Landschaftsbildes nach BREUER (1994, 2006b) und NMELF
(2002) dann zu rechnen, wenn Bereiche mit mindestens allgemeiner Bedeutung (Wert-
stufe I11) for die jeweiligen Schutzgiter betroffen sind. In der Regel umfasst die er-
hebliche Beeintrachtigung, dass eine Verminderung der Wertigkeit bezogen auf die
einzelnen Schutzglter eintritt. Bei den sonstigen Umweltschutzgitern Menschen so-
wie kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter kann abhangig von der Intensitét der
Auswirkungen ebenfalls eine erhebliche Beeintréchtigung vorliegen.

Im Folgenden werden schutzgutbezogen die zu erwartenden Beeintréchtigungen er-
lautert, die sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes ergeben.

Schutzgut Menschen und deren Gesundheit sowie Bevolkerung

Wahrend der Herstellung neuer baulicher Anlagen gehen von den Vorhabensflachen
baubedingte Larmbel&stigungen auf die bereits bestehenden Wohnflachen in der Um-
gebung aus. Diese sind aber nur temporér. Auf3erdem ist von der Einhaltung entspre-
chender immissionsschutzrechtlicher Regelungen in der Bauphase (siehe Kap. 2.3.1)
auszugehen. Insgesamt sind allenfalls geringfligige Beeintrachtigungen im fir Bauar-
beiten tiblichen Rahmen zu erwarten.

Laut der Begriindung zum Bebauungsplan sind keine Probleme des Immissionsschut-
zes zu erwarten. Eine zusdtzliche Belastung der Luftqualitdt durch Heizungs- und
Energiegewinnungsanlagen wird vermieden (siehe Kap 2.3.1).
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Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes gehen siedlungsnahe Fléchen in
Form von Ackerland verloren, die von mittlerer Bedeutung fur die Naherholung sind.

Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die Festsetzung von algemeinen Wohngebieten und Verkehrsflachen bewirken grof3-
tenteils den Verlust beziehungsweise die Beeintrachtigung der vorhandenen V egetati-
ons- und sonstigen Biotopbesténde. Von derartigen Veranderungen sind die folgenden
Biotoptypen betroffen:

Biotopbereiche mit sehr hoher bis herausragender Bedeutung (Wertstufe V):
e Keine Betroffenheiten.

Biotopbereiche mit hoher Bedeutung (Wertstufe 1V):
e Verlust einer Stiel-Eiche mit 100 cm Brusththendurchmesser im Bereich der
Baumreihe am Schmarbecker Weg (UHM/HBA).

Biotopbereiche mit mittlerer Bedeutung (Wertstufe 111):
e Verlust von 1.304 m? halbruderaler Gras- und Staudenfluren mit einer Baumreihe
(UHM/HBA) am Schmarbecker Weg.

Biotopbereiche mit geringer Bedeutung (Wertstufe 11):
e Keine Betroffenheiten.

Biotopbereiche mit geringer bis sehr geringer Bedeutung (Wertstufe 1):

e Verlust von 54.861 m? wildkrautarmer Sandacker (AS),

e Verlust von 598m? unbefestigte Wegeflachen mit Trittrasenvegetation
(OVWW/GRT).

Biotopbereiche mit sehr geringer oder ohne Bedeutung (Wertstufe 0):
e Auf 1.809 n? bestehende asphaltierte Stral3e (OV Sa).

Die Verluste der oben aufgefiihrten Biotopbesténde von hoher oder mittlerer Bedeu-
tung sind gemald BREUER (1994, 2006b) und NMELF (2002) as erhebliche Beein-
trachtigung fir das Schutzgut anzusehen. Die Verluste der allenfalls gering bedeutsa-
men Biotopbesténde (Wertstufen | und 0) sind Beeintrachtigungen unterhalb der
Schwelle der Erheblichkeit oder im Falle der schon im Ausgangszustand Uberbauten
Flachen (bestehende Stral3e — OV Sa) weitgehend bedeutungslos.
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Es kommt durch die Bebauung zum Verlust eines Exemplares des auf der Vorwarn-
liste verzeichneten Natternkopfes (Echium vulgare) am Siidrand des Ackers.

Bel Berlcksichtigung der in Kap. 2.3.1 beschriebenen Vermeidungsmalinahmen ist
der Vogelbestand des Plangebietes nicht erheblich betroffen, da auf3er Nahrungsgésten
und einem Brutpaar der ungefahrdeten Wiesenschafstelze keine V ogel vorkommen be-
troffen sind. Die Vermeidungsmal3nahmen, insbesondere der Abstand der Bauflachen
zum 0stlich benachbarten Waldrand, stellen auch sicher, dass benachbarte Vogelbe-
stéande nicht beeintréchtigt werden. Der Abstand der Baufléchen zum 6stlich benach-
barten Waldrand vermeidet auch eine Schadigung potenzieller Reptilienhabitate.

In Hinblick auf Flederméause sind relevante Jagdhabitate bel Beriicksichtigung der in
Kap. 2.3.1 beschriebenen Vermedungsmal3nahmen nicht betroffen. Der Acker selbst
hat keine relevante Bedeutung als Jagd- und Nahrungshabitat fur Fledermause. Glei-
ches gilt fur die nur llickige Baumreihe am Schmarbecker Weg, die auch keine Fle-
dermausquartiere beherbergt.

Schutzgut Flache

Innerhalb des Plangebietes werden 4,3433 ha Flache der freien Landschaft entzogen.
Da der nordliche Teil des Plangebietes als tffentliche Griinflache und als ,,Flache fiir
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft*
festgesetzt wird, bleibt dieser Teil der frelen Landschaft erhalten. Wie im Abschnitt
,»Schutzgut Boden* hergeleitet, entsteht abziiglich der bereits aktuell versiegelten Fla-
chen (bestehende Stral3e) maximal eine zusétzliche Versiegelung von 16.015 m2.
Grol%e unzerschnittene verkehrsarme Raume dber 100 Quadratkilometer sind von der
Flacheninanspruchnahme nicht betroffen (vergleiche BFN 2017).

Schutzgut Boden

Die Uberbauungen und sonstigen Flachenversiegelungen oder -befestigungen von of -
fenen Boden bedingen den Verlust der nattirlichen Bodenfunktionen. Es kommt zu ei-
ner erheblichen Beeintréachtigung des Schutzgutes (Wertstufenherabsetzung auf ). Im
Folgenden wird beschrieben, wie diesim vorliegenden Fall erfolgt.

Bei einer Grundflachenzahl von 0,2 ergeben sich fur die allgemeinen Wohngebiete
nach 819 Abs. 4 BauNVO maxima zulassige Versiegelungsflachen von 9.440 m2
(30 % Versiegelung). Zusétzlich werden in den Bereichen der Verkehrsflachen ein-
schliefdlich Ful3- und Radwegen maximal 8.384 m? Boden versiegelt. Die bestehende
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Stralie versiegelt aktuell eine Flache von 1.809 m?, so dass die zulassige Neuversiege-
lung 16.015 m? umfasst. Betroffen sind Boden von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe

).

Relevante Schadstoffbelastungen sind vor dem Hintergrund der Vorkehrungen zur
Vermeidung und Verminderung nicht zu erwarten.

Schutzgut Wasser

Durch Flachenversiegelung oder -Uberbauung kann es zu einer Verringerung der
Grundwasserneubildung kommen. Dieser Effekt lasst sich jedoch durch geeignete
Vorkehrungen auf ein unerhebliches Mal3 reduzieren (siehe Kap. 2.3.1), so dass nicht
von einer erheblichen Beeintrachtigung auszugehen ist. Dies gilt auch fur mégliche
zusétzliche Schadstoffbelastungen im Zuge von Bebauung und Nutzung der Wohnge-
biete, zumal die bisherige Belastung durch die ackerbauliche Nutzung entfallt. Eine
weitergehende Belastung des Vorfluters wird durch die Begrenzung des Regenwasser-
abflusses von Privatgrundstticken vermieden (siehe Kap. 2.3.1).

Schutzguter Klima und L uft

Durch die zusitzliche Uberbauung von Vegetationsflachen und die in der Folge nut-
zungsbedingt leicht erhohte L uftschadstoffbelastung kommt es zu einer geringftgigen,
nicht erheblichen Beeintrachtigung der Schutzgiter. Heizungs- und Energiegewin-
nungsanlagen, die mit Heizdl, Kohle oder Gas betrieben werden, sind unzuléssig, so
dass eine Beeintrachtigung der Luftqualitat weitgehend vermieden wird.

Schutzgut L andschaft
Die Planung sieht die Bebauung von Freiflachen vor, was eine erhebliche Beeintrach-
tigung des Landschaftsbildes zur Folge hat, auch wenn mit Ausnahme einer Baum-
reihe keine bedeutsamen L andschaftsbildelemente betroffen sind.
Schutzguter kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
Baudenkmale und Kulturgtter sind im Plangebiet nicht vorhanden und demnach auch

nicht betroffen. Der Verlust von Acker in einem Umfang von 54.861 n stellt die Be-
eintrdchtigung eines Sachgutes dar, weil landwirtschaftliche Produktionsfléchen verlo-
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ren gehen. Wald im Sinne des 8 2 NWaldLG ist vom Vorhaben nicht betroffen. Ein

hinreichender Abstand neuer Gebaude zum 6stlich benachbarten Waldrand wird durch

einen zwischengelagerten Streifen mit der Festsetzung von Gérten erreicht.
Wechselwirkungen

Die Umweltbeeintréchtigungen in Folge von Wechselwirkungen sind jewells bei den

betroffenen Schutzgitern dargestellt.

Bewertung der festgestellten nachteiligen Umweltauswir kungen
In Tab. 4 erfolgt eine Bewertung der vorstehend beschriebenen Umweltauswirkungen

nach Anlage 1 BauGB in Anlehnung an § 25 UV PG anhand der in Tab. 8 wiedergege-
benen Rahmenskala.

Tab. 4.  Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Umweltschutzgi-

ter.
Wertstufen geméal3 Tab. 8: 1V = Unzulé&ssigkeitsbereich, 11l = Zul&ssigkeitsgrenzbereich, || = Belas-
tungsbereich, | = VVorsorgebereich.
Schutzgut und Auswirkungen Bewertung der Erlauterungen zur Bewertung der
Auswirkungen Umweltauswirkungen
(Wertstufen geman
Tab. 8)
v

e Tiere, Pflanzen und biologische Viel- Il Erhebliche Beeintrachtigung im Sinne von §
falt: Verlust von Biotopbesténden 14 BNatSchG, die kompensierbar ist.

Nach § 30 BNatSchG oder § 24 NNatSchG

Wertstufe IV (von hoher Bedeutung): geschiutzte Biotope sind nicht betroffen. Glei-

e 1 Stiel-Eiche mit 100 cm Brusthohen- ches gilt fir nach § 22 NNatSchG pauschal
durchmesser geschitzte Wallhecken.

Natura 2000-Gebiete oder FFH-Lebens-

Wertstufe Il (von mittlerer Bedeutunq): raumtypen aufierhalb von FFH-Gebieten sind

e Verlust von 1.304 m2 halbruderale Gras- nicht betroffen, auch keine Schutzgebiete
und Staudenflur mittlerer Standorte mit nach nationalem Recht.

Baumreihe (UHM/HBA) Wald im Sinne des § 2 NWaldLG ist nicht be-
troffen.

e Flache, Boden: zusétzliche Versiegelung ] Es handelt sich um eine erhebliche Beein-
oder sonstige Befestigung von Béden mit trachtigung im Sinne von § 14 BNatSchG, die
allgemeiner Bedeutung (Wertstufe Il) auf ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne von
einer Flache von 16.015 m? § 15 BNatSchG ist.

e Landschaft: Verlust von freier Land- ] Erhebliche Beeintrachtigung im Sinne von §
schaft und einer Baumreihe 14 BNatSchG, die kompensierbar ist.
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Schutzgut und Auswirkungen

Bewertung der

Auswirkungen
(Wertstufen geman
Tab. 8)

Erlauterungen zur Bewertung der
Umweltauswirkungen

e Menschen: Larmbelastigungen wahrend
der Bau- und Betriebsphase

Aufgrund der zeitlich begrenzten Einwir-
kungsdauer bleiben die Belastungen wahrend
der Bauphase unter der Schwelle der Erheb-
lichkeit. Immissionsrechtlich einzuhaltende
Grenzwerte werden nicht Gberschritten.

Laut der Begriindung des Bebauungsplanes
sind im Geltungsbereich Probleme des Im-
missionsschutzes nicht zu erwarten.

e Menschen:
— Verlust von Flachen fir die siedlungs-
bezogene Erholungsnutzung

Auch wenn die betroffenen Flachen trotz der
Strukturarmut und Monotonie aufgrund der
Siedlungsnahe von mittlerer Bedeutung sind,
ergeben sich keine Kompensationspflichten,
weil es keine umweltgesetzliche Regelung
gibt, die eine entsprechende Kompensation
verlangt. Zu beachten ist aber die erforderli-
che Kompensation fiir die erhebliche Beein-
trachtigung des Landschaftsbild.

e Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt: Verlust/Beeintrachtigung von Biotop-
bestédnden

Wertstufe | (von geringer bis sehr geringer

Bedeutunq):

e Verlust von 54.861 m? wildkrautarmem
Sandacker (AS)

o Verlust von 598 m? Weg mit Trittrasenve-
getation (OVWw/GRT)

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der
Flachen fir das Schutzgut wird das Erheb-
lichkeitsmall der Beeintrachtigung im Sinne
des § 14 BNatSchG nicht Uiberschritten.

Nach § 30 BNatSchG oder § 24 NNatSchG
geschutzte Biotope sind nicht betroffen. Glei-
ches qilt fir nach § 22 NNatSchG pauschal
geschutzte Wallhecken.

Natura 2000-Gebiete oder FFH-Lebens-
raumtypen aufierhalb von FFH-Gebieten sind
nicht betroffen, auch keine Schutzgebiete
nach nationalem Recht.

Wald im Sinne des § 2 NWaldLG ist nicht be-
troffen.

eTiere und biologische Vielfalt: Verlust
oder Schadigung von Tiervorkommen und
-habitaten: Vdgel
— 1 Brutpaar der Wiesenschafstelze
— Nahrungshabitate von Rotmilan und
Mausebussard

Die Wiesenschafstelze ist eine ungefahrdete
und weit verbreitete Vogelart, bei der davon
auszugehen ist, dass sie auf andere Flachen
ausweichen kann, so dass die Funktion der
betroffenen Lebensstatte im raumlichen Zu-
sammenhang erhalten bleibt. Vor diesem
Hintergrund sind die artenschutzrechtlichen
Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG nicht ein-
schlagig und es liegt keine erhebliche Beein-
trachtigung im Sinne des § 14 BNatSchG vor.
Eine erhebliche Verschlechterung des Nah-
rungsangebotes fiir Rotmilan und Mausebus-
sard ist nicht zu erwarten. Betroffen sind
keine horstnahen essenziellen Nahrungsha-
bitate. Es bleiben in hinreichendem Umfang
geeignete Nahrungshabitate erhalten. Nah-
rungshabitate unterliegen nicht den Schutz-
tatbestdnden des §44 Abs.1 BNatSchG
(Louis 2012). Aus den vorgenannten Grinden
handelt es sich auch nicht um eine erhebliche
Beeintrachtigung im Sinne von §14
BNatSchG.

Individuenverluste kénnen durch Schutzvor-
kehrungen  vermieden werden (siehe
Kap. 2.3.1). Benachbarte Bruvogelvorkom-
men sind bei Beachtung der Schutzvorkeh-
rungen (siehe Kap. 2.3.1) nicht betroffen.
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Schutzgut und Auswirkungen Bewertung der Erlauterungen zur Bewertung der
Auswirkungen Umweltauswirkungen
(Wertstufen geméan
Tab. 8)

e Tiere und biologische Vielfalt: Ver- | Die Rander des Plangebietes werden mit ho-
lust/Beeintrachtigung von Tierhabitaten her Wahrscheinlichkeit als Jagd- und Nah-
rungshabitat genutzt. Nahrungshabitate un-
Fledermause terliegen nicht dem gesetzlichen Schutz des §
e Beseitigung von Nahrungshabitaten 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Louis 2012). Un-

abhangig davon bleiben die Nahrungshabitate
bei Beachtung der Schutzvorkehrungen
(siehe Kap.2.3.1) in weitgehend unveran-
derter Qualitat bestehen, so dass auch keine
erhebliche Stérung vorliegt. Da keine maf3-
geblichen Auswirkungen auf die Fledermaus-
bestande zu befiirchten sind, erfiillen die Be-
eintrachtigungen auch nicht den Eingriffstat-
bestand im Sinne des § 14 BNatSchG.

e Pflanzen und biologische Vielfalt: Ver- | Der Gewohnliche Natternkopf ist in der Sid-
lust des Wuchsortes von Pflanzen: heide noch weit verbreitet. Da es sich nicht
— 1 Exemplar des auf der Vorwarnliste um eine Ackerwildkrautart handelt, geht die

zur Roten Liste verzeichneten Ge- Pflanze im Rahmen der ordnungsgemafien
wohnlichen Natternkopfes (Echium landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ohnehin
vulgare) wieder verloren. Vor diesem Hintergrund ist

die Beeintrachtigung nicht erheblich im Sinne
des § 14 BNatSchG und eine Umsiedlung der
Pflanze ist ebenfalls nicht erforderlich.
Besonders geschitzte Pflanzenarten sind
vom Planvorhaben nicht betroffen.

e \Wasser: | Aufgrund der Vorkehrungen zur Vermeidung
— Verringerung der Grundwasserneubil- sowie Verminderung von Beeintrachtigungen
dung durch Uberbauungen und sons- (vergleiche Kap. 2.3.1) bleiben die Belastun-
tige Flachenversiegelungen gen unter der Schwelle der Erheblichkeit. Be-
— zusétzliche Schadstoffeintrage in der stehende Belastungen durch die ackerbauli-
Bauphase und wahrend der gebietsty- che Nutzung entfallen.
pischen Nutzungen
e Klima/Luft: Uberbauung von Vegetati- | Immissionsrechtlich einzuhaltende Grenzwer-
onsflachen und infolge der zusatzlichen te sind nicht betroffen. Die Belastungen blei-
Bebauung leicht erhdhte Luftschadstoff- ben unter der Schwelle der Erheblichkeit, zu-
belastung mal Vorkehrungen getroffen werden, die si-

cherstellen, dass Heizungs- und Energiege-
winnungsanlagen, die mit Heizél, Kohle oder
Gas betrieben werden, im Plangebiet nicht
zum Einsatz kommen (vergleiche Kap. 2.3.1).

e kulturelles Erbe: | Unter Berlcksichtigung der in Kap. 2.3.1 be-
— Verlust bisher unbekannter Boden- schriebenen Vorkehrungen sind erhebliche
denkmaler Beeintrachtigungen nicht zu erwarten.
e Sachguter: | Eine Kompensation fiir den Verlust landwirt-
— Verlust von 54.861 m? Ackerland schaftlicher Produktionsflachen ist umwelt-
rechtlich nicht gefordert.

e Sachguter: | Forstwirtschaftliche Produktionsflachen sind
- Potenzieller Verlust von forstwirtschaftli- von der Planung nicht betroffen. Ein hinrei-
chen Produktionsflachen chender Abstand neuer Geb&ude zum 6stlich

benachbarten Waldrand wird durch einen
zwischengelagerten Streifen mit der Festset-
zung von Garten erreicht.
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2.3 Malinahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation

nachteiliger Auswirkungen

2.3.1 Vorkehrungen zur Vermeidung und Verringerung

nachteiliger Auswirkungen

In der Tab. 5 sind die Vorkehrungen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger

Auswirkungen auf die Umweltschutzgiter zusammengestel|t.

Tab.5:  Vorkehrungen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkun-
gen auf die Umweltschutzguter.
Vorkehrungen zur Verminderung nachteiliger Auswirkungen betroffene
auf die Umweltschutzguter Schutzguter
Immissionsschutzrechtliche Bestimmungen, vor allem der Gerate- und Maschi- Menschen

nenlarmschutzverordnung (32. BImSchV) und der AVV-Baularm sind bei der Her-
stellung baulicher Anlagen zu beachten.

Verwendung von haustechnischen Anlagen entsprechend dem aktuellen Stand
der Technik beziehungsweise ordnungsgemafer Einbau und regelmafige War-
tung. Heizungs- und Energiegewinnungsanlagen, die mit Heizol, Kohle oder Gas
betrieben werden, sind unzulassig.

Menschen, Klima,
Luft

Benachbarter Geholzbestand (Hecke und Baumreihe am Parkweg, Waldflachen
und Einzelbaume ostlich des Plangebietes) ist vollstandig zu erhalten. Bei Bau-
mafnahmen im Nahbereich der Gehdlze sind geeignete Gehdlzschutzvorkehrun-
gen nach R SBB (FGSV 2023a) zu treffen (Bauschutzzdune gegen unzulassiges
Befahren, keine Lagerung von Material und kein Abstellen von Fahrzeugen und
Maschinen im Kronentraufbereich).

Tiere, Pflanzen,
biologische Viel-
falt

Fallen und Roden von Geholzen nur auRerhalb der Vegetationsperiode (in Anleh-
nung an § 39 Abs. 5 BNatSchG nicht zwischen 1. Marz und 30. September).

Tiere, Pflanzen,
biologische Viel-
falt

In einem mindestens 30 m breiten Streifen parallel zum Waldrand im Osten des
Plangebietes ist eine Bebauung nicht zuldssig. Das wird durch die Festsetzung
von privaten Hausgarten sichergestellt. Diese Mallnahme dient dem Schutz des
benachbarten Waldes einschlieflich der dort vorkommenden Brutvégel und Fle-
dermaushabitate sowie potenziell vorhandener Reptilienhabitate.

Tiere, Pflanzen,
biologische Viel-
falt, sonstige
Sachglter

Sonstige Baufeldraumungen haben auerhalb der Vogelbrutzeit (Marz bis August)
zu erfolgen, damit sichergestellt ist, dass keine besetzten Vogelnester oder nicht
fligge Jungtiere geschadigt werden.

Tiere, biologische
Vielfalt

Bei der Anlage von Aullenbeleuchtungen sind mit Leuchtdioden bestlickte Lam-
pen vom Typ ,warm-weil3“ zu verwenden, da diese deutlich weniger Nachtinsek-
ten und somit auch Fledermduse anlocken als andere Lampentypen (EISENBEIS
2013). AuRRerdem sind die Beleuchtungskdrper so anzuordnen, dass diese nicht
das Umland abstrahlen. Lichtfarbe ist ein warmweif3es Licht von 2.000 Kelvin oder
weniger (ZSCHORN & FRITZE al. 2022). Leuchtengehduse sind so abzudichten,
dass Insekten oder sogar groRBere Tiere nicht eindringen kdnnen (siehe auch
§ 41a BNatSchG in der zukiinftig geltenden Fassung).

Tiere, biologische
Vielfalt

Der Mutterboden ist vor Uberbauung sowie sonstigen Veranderungen der Erd-
oberflache abzuschieben, in nutzbarem Zustand zu erhalten und zu verwerten
(vergleiche § 202 BauGB).

Boden
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Vorkehrungen zur Verminderung nachteiliger Auswirkungen betroffene
auf die Umweltschutzguter Schutzguter

Im Plangebiet darf flr ErschlieBungswege und —strallen sowie Parkplatze und| Boden, Wasser
sonstige Nebenanlagen sowie sonstige Voll- oder Teilversiegelungen einschlief3-
lich bereits versiegelter Flachen maximal eine Flache in Anspruch genommen
werden, die zusammen mit dem zukilinftigen Gebaudebestand eine Flache von
16.015 m? nicht Ubersteigt. Entsprechend der Niedersachsischen Bauordnung
sind so genannte Schottergarten unzulassig. Sie waren wie versiegelte Flachen
zu werten. Stellplatze sowie Zufahrten zu Stellplatzen und Garagen sind in was-
serdurchlassiger Bauweise anzulegen.

Die ordnungsgemafe und umweltschonende Verwendung, Lagerung und Entsor-| Boden, Wasser
gung von boden- und wassergefahrdenden Materialien sowie Abfallen und Ab-
wassern wahrend der Bautatigkeiten sowie der gesamten Nutzung des Plange-
bietes sind sicherzustellen.

Die maximal zuldssige Regenwasserabflussmenge wird auf 1,5 I/s je 1.000 m? Wasser
versiegelter Baugrundsticksflache begrenzt. Das dariber hinaus anfallende Nie-
derschlagswasser ist auf den Baugrundstiicken zwischenzuspeichern und Uber
einen Abflussbegrenzer an den Regenwasserkanal abzugeben. Das erforderliche
Ruckhaltevolumen betragt 1,5 m?® je 100 m? versiegelter Flache und ist Gber den
Entwasserungsantrag nachzuweisen (gemaf Begriindung zum Bebauungsplan).
Fur die offentliche Verkehrsflache ist entsprechend dem Versiegelungsgrad der
Spitzenablauf durch geeignete RickhaltemaRnahmen soweit zu reduzieren, wie
er dem Wert des unbefestigten Gelandes entspricht.

Das von befestigten oder tberbauten Flachen anfallende nicht schadlich verunrei-
nigte Niederschlagswasser ist nach Mdglichkeit im Plangebiet zur Versickerung zu
bringen.

Gebaudedéacher missen auf mindestens 50 % ihrer Flache mit Anlagen zur Er- Klima, Luft
zeugung von Energie aus solarer Einstrahlung ausgestattet werden.

Vor Beginn von Baumaflnahmen auf dem Gelande, insbesondere vor Beginn jeg-| kulturelles Erbe
licher Erdarbeiten und Oberbodenabtrage ist auf dem gesamten Planungsareal
eine flachige Nachsuche nach archaologischen Funden mit Hilfe eines Metallde-
tektors durch gemafl § 12 NDSchG lizensierte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
der Kommunalarchaologie Uelzen durchzufiihren.

Meldung maoglicher vor- oder friihgeschichtlicher Bodenfunde und —befunde bei
Bau- oder Erdarbeiten gemaR § 14 Abs. 1 NDSchG an die zustandige Denkmal-
schutzbehoérde, Sicherung bis zur Entscheidung der Behorde.

2.3.2 MalRnahmen zur Kompensation nachteiliger Auswirkungen

Der Eingriff erfolgt im Naturraum ,,Liineburger Heide* (V. DRACHENFELS 2010).
Auch die Kompensationsfl&chen befinden sich in diesem Naturraum, so dass den Vor-
gaben des 8 15 Abs. 2 BNatSchG gentige getan ist.

Die Malinahmen K1 und K2 dienen der landschaftsgerechten Neugestaltung, so dass
zusammen mit der die naturréumliche Eigenart fordernden Mal3nahme K3 eine Kom-
pensation der Beeintréchtigungen des Landschaftsbildes erfolgt. Die Malinahme K3
kompensiert zudem die Verluste von Biotopen mit hoher und mittlerer Bedeutung
(Wertstufen 1V und I11) und die Bodenversiegel ungen.
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MalRnahme K1 — Festsetzungen von Einzelbaumpflanzungen
auf privaten Grundstlicken

Je angefangener 500 m?2 Baugrundstiicksgrofde sind mindestens ein standorthei mischer
Laubbaum als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14-16 cm und
drei standortheimische Laubstraucher, 60-100 cm, zweimal verpflanzt, anzupflanzen,
dauerhaft zu erhalten und bei Abgangigkeit zu ersetzen.

Im Plangebiet besteht die potenzielle natirliche Vegetation nach KAISER (2024) aus
einem trockenen bis frischen Drahtschmielen- und Flattergras-Buchenwald (BDMt).
Vor diesem Hintergrund und der Lage der Pflanzstandorte in zukinftigen Géarten gilt
folgende Auswahlliste geeigneter Geholze (nur Geholzarten dieser Auswahlliste sind
zul&ssig, es missen aber nicht ale Arten dieser Liste verwendet werden):

Baumarten:

e Feld-Ahorn (Acer campestre),

e Hange-Birke (Betula pendula),

e Hainbuche (Carpinus betulus),

e Rot-Buche (Fagus sylvatica),

o Zitter-Pappel (Populustremula),
e Vogd-Kirsche (Prunus avium),
e Trauben-Eiche (Quercus petraea),
e Stiel-Eiche (Quercus robur),

e Sa-Weide (Salix caprea),

e Eberesche (Sorbus aucuparia),

e Winter-Linde (Tilia cordata).

Straucharten:

e Hasal (Corylus avellana),

e Ein- und Zweigriffeliger Weil3dorn (Crataegus monogyna und Crataegus laevi-
gata),

e Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus),

e Faulbaum (Frangula alnus),

e Schlehe (Prunus spinosa),

e Hunds-Rose (Rosa canina).

e Schwarzer Holunder (Sambucus nigra),

e Gewohnlicher Schneeball (Viburnum opulus).

Die Kompensation erfolgt innerhalb des Plangebietes auf dem Flurstiick 29/62, Flur 5,
Gemarkung Eimke (Angabe gemal3 NKompVzVO).
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MalRnahme K 2 - Baumpflanzungen im 6ffentlichen Stral3enraum

Innerhalb der 6ffentlichen Stral3enverkehrsflachen sind im Abstand von durchschnitt-
lich 30 m standorthei mische Laubb&ume als Hochstamm mit einem Stammumfang von
mindestens 14-16 cm in einer freizuhaltenden Baumscheibe von mindestens 9 m? an-
zupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgangigkeit zu ersetzen.

Geeignete Baumarten sind digjenigen der Auswahlliste der Mal3nahme K1, wobel sich
nicht jede der dort genannten Arten al's Stral3enbaum eignet. Vorrangig geeignet sind:

e Feld-Ahorn (Acer campestre),

e Hange-Birke (Betula pendula),

e Hainbuche (Car pinus betulus),

e Trauben-Eiche (Quercus petraea),
e Stiel-Eiche (Quercus robur),

e Winter-Linde (Tilia cordata).

Die Kompensation erfolgt innerhalb des Plangebietes auf dem Flurstiick 29/62, Flur 5,
Gemarkung Eimke (Angabe gemal3 NKompVzVO).

MalRnahme K 3 — Entwicklung naturnaher Biotope und Béden durch die
Herstellung extensiv zu pflegender Vegetationsbestande

Das Baurecht unterscheidet nicht zwischen Ausgleichs- und Ersatzmal3hahmen, wohl
aber der 8 15 BNatSchG, Danach wére die Malinahme K3 als Ersatzmalinahme fir
Bodenversiegelungen einzustufen.

Zur Kompensation der Bodenversiegelung und der Verluste von Biotopen mit hoher
oder mittlerer Bedeutung erfolgt die Entwicklung naturnaher Boden und Biotope auf
bisher intensiv genutzten Flachen (wildkrautarmer Sandacker — AS und Weg mit Tritt-
rasenvegetation — OVWw/GRT) in dem als offentliche Grinanlage und fur Mal3nah-
men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzten
Bereich im Norden des Plangebiete auf dem Flurstiick 29/62, Flur 5, in der Gemar-
kung Eimke (Angabe gemal3 NKompVzVO) (Abb. 4).
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K3

Abb. 4. Lage der Malinahme K3 (Kartengrundlage: Bebauungsplan, verkleinert).

Die Flachen werden dauerhaft aus der ackerbaulichen Nutzung beziehungsweise aus
der Wegenutzung genommen. Fur die Entwicklung der Flachen bestehen drei
Alternativen, die alle eine hinreichende Kompensation bewirken:

e Variante 1. Die Flachen werden der natlrlichen Eigenentwicklung tberlassen. Nur
eventuell auf kommende invasive Neophyten (zum Beispiel Drisiges Springkraut —
Impatiens glandulifera, Japan-Staudenkndterich — Fallopia japonica, Riesen-
Barenklau — Heracleum mantegazzianum, Spadte Goldrute — Solidago gigantea,
Kanadische Goldrute — Solidago canadensis und Spéte Trauben-Kirsche — Prunus
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serotina) sind durch geeignete Mal3nahmen zuriickzudréngen. In dieser Variante
stellt sich zundchst eine halbrudeale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
(UHM) ein, langfristig eine Gebtisch- und Waldvegetation.

e Variante 2: Entwicklung von mesophilem Grinland (GMS) durch eine Ansaat mit
krauterreicher Regio-Saat aus dem Ursprungsgebiet 1 (Nordwestdeutsches Tief-
land). Ein bis zwei Mahdtermine pro Jahr mit Abfuhr des Méhgutes oder Bewei-
dung der Fléche.

e Variante 3: Siehe Variante 2, jedoch zusétzlich Anpflanzung von Obstbaumen als
Hochstdmme, so dass eine Streuobstwiese entsteht. Die Obstbdume missen zu-
néchst gegen Wildverbiss geschiitzt werden.

Unabhangig von der gewahlten Variante gilt, dass auf der Flache keine Stickstoff-
diingung, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und kein Narbenumbruch zul&ssig
ist, um eine naturnahe Bodenentwicklung zu ermdéglichen. Ein Lagern von Materiaien
oder eine andersartige Nutzung der Fl&che sind auszuschliefzen.

Durch die Mal3nahme werden Biotope mindestens von mittlerer Bedeutung (Wertstufe
[11) entwickelt und naturnahe Bodenentwicklungen ermdglicht. Die sich einstellenden
V egetationsbesténde und die damit in Verbindung stehende Férderung der naturrdum-
lichen Eigenart fuhrt ferner zu einer Aufwertung des L andschaftshildes.

Die vorstehend beschriebenen Mal3nahmen missen auf einer Teilflache von mindes-
tens 9.942 m?2 der insgesamt 15.139 m? grof3en Flache umgesetzt werden, um eine voll-
sténdige Kompensation zu erreichen. Auf 5.197 m2 der Griinfléche ist somit auch eine
andere Art der Griingestaltung zul 8ssig.

2.3.3 Eingriff-Kompensation-Bilanzierung

Die Beeintrachtigungen fir die Schutzgiter Wasser, Klima und Luft as Bestandteile
des Naturhaushaltes Uberschreiten nicht das Mal3 der Erheblichkeit (siehe Kap. 2.2.2),
so dass der Eingriffstatbestand des 8§ 14 BNatSchG nicht erfillt ist. Die als Eingriff zu
wertenden erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzglter Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt (Arten und Lebensgemeinschaften), Boden und Landschaft sind in die
Bilanzierung einzustellen.

Es kommen die fur die Bauleitplanung entwickelten Kompensationsgrundsdtze nach
BREUER (20063, 2006b) sowie NMELF (2002) zur Anwendung. Es sind die folgenden
von den genannten Autoren formulierten Grundsétze rel evant:
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Schutzgut Arten und L ebensgemeinschaften (Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt):

e Bei Biotoptypen ist mindestens die jeweilige Naturnahestufe wiederherzustellen.

e Sofern Biotoptypen der Wertstufen V und 1V im vom Eingriff betroffenen Raum
nicht wiederherstellbar sind und es sich um schwer regenerierbare (25 bis 150
Jahre Regenerationszeit) oder nicht regenerierbare (mehr as 150 Jahre Regenerati-
onszeit) Biotope handelt, erhoht sich der Kompensationsflachenbedarf im Verhat-
nis1: 2 beziehungsweise 1l : 3.

e Werden Biotoptypen der Wertstufe |11 zerstért oder sonst erheblich beeintrachtigt,
genigt die Entwicklung des betroffenen Biotoptyps auf gleicher Flachengrofe auf
Biotoptypen der Wertstufe | oder II. Nach Mdglichkeit sollte eine naturndhere
Ausprégung entwickelt werden.

Schutzgut Boden:

e Vesegeung (auch Teilversiegelung) von Boden mit besonderer Bedeutung erfor-
dert ein Kompensationsverhdltnisvon 1: 1.

e Vesegeung (auch Tellversiegelung) sonstiger Boden erfordert ein Kompensations-
verhdltnisvon 1: 0,5.

e Die Kompensationsmal3nahmen fir erhebliche Beeintréchtigungen durch Boden-
versiegelungen sind auf den Kompensationsbedarf fiir das Schutzgut ,,Arten und
Lebensgemeinschaften® nicht anrechenbar.

Die Kompensationsbilanzierung fur erhebliche Beeintréchtigung des Landschaftsbil-
des erfolgt in verbal-argumentativer Form.

Bel der betroffenen alten Stiel-Eiche wird zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs
die von der Baumkrone Uberschirmte Flache zugrunde gelegt, um so die fur die Kom-
pensation erforderliche Flache zu ermitteln.

Die Tab. 6 stellt in der Ubersicht Art und Umfang der Kompensationsmal3nahmen zu-
sammenfassend dar, um damit in Erganzung zu den Aussagen in Kap. 2.3.2 den
Nachweis einer hinreichenden Kompensation entsprechend der Eingriffsregelung zu
fuhren. Es erfolgt eine vollstandige Kompensation.
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Tab. 6: Zusammenfassende K ompensationsbilanzierung.
Eingriffstatbestand Umfang | KompensationsmaRnahme | Umfang Hinweise
Arten und Lebensgemeinschaften (Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt)
Verlust/ Beeintrachtigung von - K3 - Entwicklung naturnaher| 1.934 m®* |Die Malfnah-
Biotopbestanden Biotope und Bdden durch die von me ist nicht fur
Herstellung extensiv zu pfle-| 15.139 m? |das Schutzgut
gender naturnaher Vegetati- Boden anre-
onsbesténde chenbar.
Wertstufe IV (von hoher Bedeu- 1 Stk. Kompensati-
tunq): 315 m? onsbedarf
e Verlust einer Stiel-Eiche mit 1:2, da ein
100 cm Brusthéhendurch- gleichartiger
messer Baum mehr
als 25 und bis
zu 150 Jahre
fur die Ent-
wicklung  be-
nétigt = 630
m?’
Wertstufe Il (von mittlerer Be-| 1.304 m? Kompensation
deutungq): 1:1 ausrei-
e Verlust halbruderaler Gras- chend, da gut
und Staudenfluren mit Baum- regenerierbare
reihe (UHM/HBA) Biotope  be-
troffen sind =
1.304 m?
Boden
zusatzliche Versiegelung oder| 16.015m? |- K3 — Entwicklung naturnaher | 8.008 m® | Kompensati-
sonstige Befestigung von Bdden Biotope und Bdéden durch die von onsbedarf mit
mit allgemeiner Bedeutung (Wert- Herstellung extensiv zu pfle-| 15.139 m? | Faktor 1:0,5
stufe Ill) auf einer Flache von ma- gender Vegetationsbestande = 8.008 m2.
ximal 16.015 m? Die Malnah-

me ist nicht flr
das Schutzgut
Arten und Le-
bensgemein-
schaften anre-
chenbar.

Landschaftsbild

Beeintrachtigung des  Land-
schaftsbildes durch Verlust freier
Landschaft und von Einzelbaumen

- landschaftsgerechte ~ Neu-
gestaltung sowie Fdrderung
der naturrdumlichen Eigenart
durch  Gehdlzpflanzungen
(K1 und K2) und die Ent-
wicklung naturnaher Biotope
(K3)

! Bei einer von der Krone iiberschirmten Flache von 315 m? (20 m Kronendurchmesser) und einem Fléachen-
verhdltnisvon 1 : 2 ergeben sich 630 n2
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2.4 Auswirkungen des Vorhabens auf Schutzgebiete und geschiitzte Bereiche
nach Natur schutzr echt

Nach nationalem und internationalem Recht ausgewiesene Schutzgebiete sind vom
Planvorhaben nicht betroffen. Die néchst gelegenen Schutzgebiete liegen auf3erhalb
des Wirkraumes des Planvorhabens. Nach § 30 BNatSchG oder § 24 NNatSchG ge-
setzlich geschitzte Biotope sowie nach § 22 NNatSchG pauschal geschiitzte Wallhe-
cken sind vom Vorhaben ebenfalls nicht betroffen.

Erheblichen Beeintrdchtigungen von natirlichen Lebensrdumen im Sinne von 83
Abs. 1 USchadG in Verbindung mit 8 19 BNatSchG (Lebensraumtypen des Anhanges
| der FFH-Richtlinie) ergeben sich nicht, so dass die Voraussetzungen fir eine Ent-
haftung vorliegen (vergleiche PETERS et al. 2015a, 2015b).

2.5 Berucksichtigung der Belange der Agrarstruktur

Nach §15 Abs. 3 BNatSchG ist bei der Inanspruchnahme von land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flachen fir Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen auf agrarstruktu-
relle Belange Riicksicht zu nehmen. Insbesondere sind fir die landwirtschaftliche Nut-
zung besonders geeignete Boden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu neh-
men. Vorrangig ist zu prifen, ob die Kompensation auch durch Mal3nahmen zur Ent-
siegelung, durch MalRnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensrdumen oder durch
Bewirtschaftungs- oder Pflegemal3nahmen erbracht werden kann. Diese Vorgaben
werden bertcksichtigt. Im vorliegenden Fall werden Kompensationsmal3nahmen voll-
standig innerhalb des Plangebietes umgesetzt, so dass keine externen Flachen der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung entzogen werden.

2.6 Artenschutzrechtliche Belange

Der § 44 Abs. 5 BNatSchG stellt Handlungen im Rahmen von zul&ssigen Eingriffen in
Natur und Landschaft von den Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverboten frei, so-
fern die betroffenen Arten nicht gleichzeitig streng geschiitzt sind, européische Vogel-
arten umfassen oder im Anhang 1V der FFH-Richtlinie verzeichnet sind.

Im vorliegenden Fall sind vor dem Hintergrund der artenschutzrechtlichen Regelungen
des 844 BNatSchG die europédisch geschutzten Vogel, Flederméause und Reptilien
beachtlich, denn die Betrachtungen kdnnen sich nach 8§44 Abs. 5 BNatSchG auf
europdisch geschiitzte Arten beschrénken, da es sich bel dem Vorhaben um einen zu-
lassigen Eingriff handelt.
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Eine Beschreibung der Sachverhalte kann auch dem Kap. 2.2.2 entnommen werden.

2.6.1 Schadigung von Tierindividuen

Durch die Inanspruchnahme der Flachen kdnnen Individuen gesetzlich geschitzter
Tierarten getétet oder verletzt werden, was dem Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1
Nr. 1 BNatSchG entspricht. Durch die Vorgabe, dass benachbarter Gehdlzbestand zu
erhaten ist, im Ubrigen Gehdlzentnahmen und —rodungen nur im Zeitraum Oktober
bis Februar zuldssig (Kap. 2.3.1) und davon keine Habitatbdume betroffen sind, lasst
sich das soweit vermeiden, dass kein signifikantes Totungsrisiko verbleibt, denn zum
Zeitpunkt der Gehdlzentnahme koénnen nur fluchtféhige Tiere betroffen sein, die sich
eigenstandig der Gefahr entziehen kdnnen. Die Beschrankung sonstiger Baufeldréu-
mungen auf die Zeit aul3erhalb der VVogelbrutzeit (Marz bis August) stellt sicher, dass
auch im Bereich des Ackers keine nicht fluchtfahigen Vogel betroffen sind. In dem fir
Baufeldrdumungen zuléssigen Zeitraum konnen sich auf dem Acker nur ausgewach-
sene Tiere aufhalten, die sich eigenstandig durch Flucht entziehen kénnen. Aufgrund
der niedrigen Fahrgeschwindigkeit der Kraftfahrzeuge im Plangebiet (maximal
50 km/h) sind auch keine Tierkollisonen zu befirchten. Reptilienvorkommen sind
alenfalls benachbart zum Plangebiet zu erwarten, so dass eine Schadigung einzelner
Tiere auszuschliefien ist.

2.6.2 Erhebliche Stoérungen

Durch die Bauarbeitung und die spatere Nutzung des Plangebietes konnen Stérungs-
verbotstatbesténde des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erfllt sein. Entsprechende St6-
rungsverbote betreffen im vorliegenden Fall Brutvogel und Fledermause a's streng ge-
schiitzte Arten. Gegenlber Stérungen besonders empfindliche Arten wurden jedoch
nicht festgestellt. Fluchtdistanzen nach GASSNER et al. (2010) werden eingehalten. Der
dem Waldrand im Osten vorgelagerte Grinstreifen aus Garten vermeidet eine erhebli-
che Stérung der Fledermaud eitstrukturen und —nahrungshabitate sowie der im Bereich
des Waldes briitenden Vogel. Im Ubrigen stellen kleinflachige raumliche Verlagerun-
gen weit verbreiteter VVogelarten keine erhebliche Stérung dar. Das gilt auch fir dieim
Plangebiet festgestellte Schafstelze. Entsprechende Verlagerungen sind moglich, weil
im Umfeld in groRem Umfang geeignete Ausweichhabitate vorhanden sind. Eine er-
hebliche Verschlechterung des Nahrungsangebotes fir Rotmilan und Méausebussard ist
nicht zu erwarten. Betroffen sind keine horstnahen essenziellen Nahrungshabitate. Es
bleiben in hinreichendem Umfang geeignete Nahrungshabitate erhalten. Um eine er-
hebliche Stérung der Flederméause zu vermeiden, ist eine angepasste AulRenbeleuch-
tung vorgesehen (siehe Kap. 2.3.1).
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2.6.3 Schadigung oder Zerstorung geschitzter Lebensstatten

Durch die Bauarbeitung kénnen gesetzlich geschiitzte Fortpflanzungs- oder Ruhestét-
ten wildlebender Tiere der geschitzten Arten beschadigt oder zerstort werden, was
dem Verbotstatbestand des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG entspricht. Durch die Vor-
gabe, dass der benachbarte Baumbestand zu erhalten ist, im Ubrigen Gehdlzentnahmen
und —rodungen nur im Zeitraum Oktober bis Februar zulassig und sonstige Baufeld-
raumungen nur auflerhalb der Vogelbrutzeit (Maz bis August) erlaubt sind
(Kap. 2.3.1), ist sichergestellt, dass keine geschiitzten Lebensstdtten betroffen sind.
Die Aufgabe von Lebensstétten durch Storwirkungen ist ebenfalls nicht zu befrchten,
weil Fluchtdistanzen nach GASSNER et a. (2010) eingehaten werden. Da die Nester
von Arten, die jahrlich neue Nester bauen, nach Abschluss der Brutsaison nicht mehr
unter den Lebensstattenschutz fallen (Louls 2012), ist im Ubrigen bei weit verbreite-
ten Vogelarten davon auszugehen, dass sie in das Umfeld ausweichen konnen, in dem
in grof3em Umfang vergleichbare Habitatstrukturen vorliegen, so dass die Funktion der
Lebensstétten im réumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (Bick 2016, KAISER
2018). Das gilt auch fir die im Plangebiet nachgewiesene Schaf stel ze. Nahrungshabi-
tate zahlen nicht zu den geschitzten Lebensstdtten (Louis 2012) und bedirfen daher
nur im Sinne einer moglichen erheblichen Stérung einer Betrachtung (siehe
Kap. 2.6.2).

Der dem Waldrand im Osten vorgelagerte Grinstreifen aus Garten vermeidet eine
Schadigung maoglicher Reptilienhabitate im Bereich des Waldrandes, beispielsweise
der Zauneidechse.

2.6.4 Schadigung von Pflanzenwuchsorten

Européisch geschitzte Pflanzenarten sind vom Vorhaben nicht betroffen. Entspre-
chende Arten sind im Plangebiet nicht zu erwarten (vergleiche GARVE 2007) und wur-
den nicht nachgewiesen. Besonders geschitzte Pflanzenarten treten im Plangebiet
ebenfalls nicht auf.

2.6.5 Artenschutzrechtliches Resiimee

Die Ausfuhrungen in Kap. 2.6.1 bis 2.6.4 zeigen, dass die artenschutzrechtlichen Zu-
griffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG im vorliegenden Fall nicht einschlagig sind.
Das setzt alerdings die Berlicksichtigung einiger Vorkehrungen voraus, die in
Kap. 2.3.1 beschrieben sind.



40 Umweltbericht zum Bebauungsplan Kirchsteigsfeld in Eimke (Landkreis Uelzen)

2.7 Anderweitige Planungsmaoglichkeiten

Als Planungsalternativen kommt der generelle Verzicht auf die Planung oder die Wahl
eines anderen Standortes fir das Wohngebiet in Betracht. Der aktuelle Standort ist je-
doch unter anderem hinsichtlich der einer weiteren Inanspruchnahme des Aul3enberei-
ches vorzuziehenden Innenentwicklung des Ortes besonders glinstig gelegen, denn das
Plangebiet ist bereits von drei Seiten von Bebauung umgeben.

Innerhalb des Plangebietes selbst stellen sich keine relevant differierenden Alternati-
ven bezlglich der vorgesehenen konzeptionellen Planung dar. Ein Bedarf zur Veran-
derung von Lage oder Ausdehnung der vorgesehenen Bebauung unter dem Gesichts-
punkt der Betroffenheit der Umweltschutzguiter ist nicht erkennbar.

2.8 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben
benachbarter Plangebiete und grenziber schreitende Wirkungen

An der nordlichen Grenze des Plangebietes (Schmarbecker Weg 1) wurde die Errich-
tung und der Betrieb eines immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedurftigen
Blockheizkraftwerkes mit einer Feuerungswarmeleistung von 1302 kW genehmigt.
Mdogliche Umweltauswirkungen des vorgenannten Anlagenbetriebes auf schutzbe-
durftige Bebauungen im Plangebiet sind zu beachten. Mal3gebliche Umweltauswir-
kungen sind jedoch nicht erkennbar. Auch dartiber hinaus ist eine Kumulierung mit
den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete nicht erkennbar.

Das Plangebiet wie auch dessen Wirkraum liegen komplett auf dem Territorium der
Gemeinde Eimke (Landkreis Uelzen, Bundesland Niedersachsen, Bundesrepublik
Deutschland). Grenztiberschreitende Umwel tauswirkungen sind somit auszuschlief3en.

2.9 Auswirkungen durch schwere Unfélle oder Katastr ophen

Durch die bauleitplanerischen Festsetzungen werden keine Vorhaben zuléssig, die fir
schwere Unfélle oder Katastrophen anfélig sind, da ausschliefdlich Wohnbebauung
vorgesehen ist. Wohnbebauung stellt kein VVorhaben dar, das Storfélle im Sinne des
82 Nummer 7 der Storfall-Verordnung auslésen kann. Im Umfeld existieren keine
Betriebe im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG.
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2.10 Anfélligkeit gegeniiber den Folgen des Klimawandels

Besondere Anfélligkeiten des Planvorhabens gegentiber den Folgen des Klimawandels
sind nicht erkennbar. Das Vorhaben ist auch nicht mit mal3geblichen klimaschédlichen
Emissionen verbunden, die im Rahmen des Berlicksichtigungsgebotes des § 13 Abs. 1
Satz 1 KSG beachtlich wéren. Heizungs- und Energiegewinnungsanlagen, die mit
Heizol, Kohle oder Gas betrieben werden, sind unzul&ssig, so dass der Ausstol3 klima-
schadlicher Gase moglichst gering gehalten wird. Boden oder Biotope, denen eine be-
sondere Kohlendioxid-Senkenfunktion beizumessen ist (FGSV 2023b), sind vom
Planvorhaben nicht betroffen.

3. Zusatzliche Angaben

3.1 Merkmaleder verwendeten technischen Verfahren
und aufgetretene Schwierigkeiten

Bestandsaufnahme Biotoptypen und Flora

Anfang Juli 2023 erfolgte eine flachendeckende Biotoptypenkartierung des Plange-
bietes im Mal3stab 1: 1.000 auf Basis des Kartierschliissels der Fachbehdrde fur Na-
turschutz (v. DRACHENFELS 2021). Im Rahmen der Begehung wurden geschtitzte oder
in der niedersachsischen Roten Liste und Vorwarnliste (GARVE 2004) verzeichnete
Pflanzenarten nachgesucht. Weiterhin wurde in diesem Rahmen das Vorhandensein
von Lebensraumtypen des Anhanges | der FFH-Richtlinie unter Berticksichtigung der
einschldgigen Kartierschlissel  (v. DRACHENFELS 2014, 2021, EUROPEAN
COoMMISSION 2013, SSYMANK et al. 2021, 2023) Uberprift.

Bestandsaufnahme Brutvogel

Vogel gehdren zu den gebrauchlichsten Indikatorgruppen, die fir die Beurteilung um-
weltrelevanter Planungen unter landschaftsplanerischen Gesichtspunkten herangezo-
gen werden. Aufgrund der hohen Zahl stendker Arten und deren guter auttkol ogischer
Erforschung lassen sich fir landschaftsplanerische Fragestellungen zahlreiche bioindi-
katorisch aussagekraftige Arten benennen. Als strukturabhangige Biotopkomplexbe-
wohner mit teilweise hohem Requisitenanspruch eignen sich Vogel as Indikatoren
von relativ kleinflachigen und speziellen Fragestellungen bis hin zu grof3flachigen und
allgemeinen Gebietsbewertungen. Zudem sind die V6gel auch unter artenschutzrecht-
lichen Gesichtspunkten zu berlicksichtigen, da ale einheimischen Arten nach
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BNatSchG besonders geschitzt sind und etliche Arten im Anhang | der EU-Vogel-
schutzrichtlinie verzeichnet beziehungsweise streng geschiitzt sind.

Die Brutvogelfauna wurde nach SUDBECK et al. (2005) in vier vollflachigen Kartie-
rungsdurchgangen am Tag von April bis Juni 2024 erfasst. Die Kartierungen wurden
bei guten Erfassungsbedingungen (trocken, wenig Wind, moglichst kein Frost) ab
Sonnenaufgang bis zum Mittag durchgefihrt (Tab. 7).

Tab. 7.  Erfassungstermine Brutvogel.

Datum Untersuchungsmethode Witterung
Temperatur Bewdlkung (x/8) Wind (bft)
(¢C)
27.04.2024 Revierkartierung 15 0/8 2
10.05.2024 Revierkartierung 14 0/8 2
23.05.2024 Revierkartierung 20 2/8 2
14.06.2024 Revierkartierung 15 8/8 2

Nach SUDBECK et al. (2005) werden als sichere Brutvogel solche mit der Kategorie
,Brutnachweis* (in der Regel: Nestfund, fiitternde Altvogel, Nachweis von Jungvo-
geln) eingestuft. Tiere mit Territorialverhalten (singende Méannchen, Balzverhalten)
oder Paarbeobachtungen werden ebenfalls als Brutvogel mit dem Status ,,Brutver-
dacht eingestuft, wenn diese Verhaltensweisen bei mindestens zwei Begehungen im
geeigneten Bruthabitat festgestellt werden konnten. Eine Einordnung als ,,Brutzeitfest-
stellung* erfolgt im Allgemeinen, wenn die Tiere nur einmal zur Brutzeit im geeigne-
ten Habitat beobachtet werden. Der Status Brutverdacht und Brutnachweis wird somit
as Revier / Brutvogel gewertet, der Status Brutzeitfeststellung jedoch nicht und geht
somit nicht in die Bewertung ein. Aufgrund der geringen Anzahl der Begehungen
wurden in Anlehnung an das Monitoring haufiger Brutvogelarten des Dachverbandes
Deutscher Avifaunisten e. V. vor adlem bel spét eintreffenden Arten (zum Beispiel
Gelbspotter) auch einmalige Feststellungen in einer festgelegten ,,Kernbrutzeit als
Brutverdacht gewertet. Die meisten Vorkommen mit Status Brutverdacht lief3en sich
jedoch mindestens durch zweifache Feststellungen bestétigen. Als Gastvogel (Nah-
rungsgast, Durchzigler, Wintergast) werden Vogel eingestuft, fir deren Brut innerhalb
des Untersuchungsgebietes keine Hinweise vorlagen, wohl aber fir eine Nutzung als
Nahrungshabitat entweder regelmallig zur Brutzeit (,,Nahrungsgiste® = Brutvogel in
angrenzenden Bereichen) oder nur zur Zugzeit (,,Durchziigler®).

Fir die artenschutzrechtliche Beurteilung wurden folgende Arten punktgenau erfasst:
Rote-Liste-Arten der geltenden regionalen, landes- und bundesweiten Listen (Katego-
rien V und 1 bis 3), Arten des Anhanges | der EU-Vogelschutzrichtlinie, nach
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BNatSchG streng geschiitzte Arten und in der niederséchsischen Roten Liste (KRUGER
& SANDKUHLER 2022) als mindestens selten eingestufte Arten sowie eine Auswahl an
biotopspezifischen Arten.

Fur die Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange wurden weiterhin Arten mit
dauerhaft geschiitzten Fortpflanzungs- und Ruhestétten in Anlehnung an den Niststét-
tenerlass Brandenburg (MLUL BRANDENBURG 2018, zum Beispiel Hohlen- und Ni-
schenbriter) im Plangebiet punktgenau kartiert, die nicht zu den oben genannten Arten
zahlen (zum Beispiel Kohlmeise oder Hausrotschwanz).

Kartografisch dargestellt werden nur die punktkartierten Arten mit ihren Papierrevier-
mittel punkten, welche nicht unbedingt dem tatséchlichen Brutplatz entsprechen. Re-
viere, die nicht vollstandig im Erfassungsgebiet liegen, werden unabhangig vom Re-
viermittelpunkt zum Gebiet gerechnet, wenn zumindest ein wichtiger Teil des Reviers
im Erfassungsgebiet liegt. Die tUbrigen Arten werden halbquantitativ (in Grofsenklas-
sen) aufgenommen und sind nicht kartografisch dargestellt.

Aufgrund der relativ geringen Flachengrof3e des Untersuchungsgebietes von etwa
10 ha erfolgt die Bewertung verbal-argumentativ. Das Bewertungsverfahren von
BEHM & KRUGER (2013) setzt eine Flachengrdfie von 80 ha voraus.

Bewertung von Natur und Landschaft und sonstigen Schutzgtitern

Die Bewertung der vorgefundenen Biotoptypen folgt v. DRACHENFELS (2024). Da
nach werden folgende Wertstufen unterschieden:

e V = sehr hohe bis hervorragende Bedeutung,
e |V = hohe Bedeutung,

e |l = mittlere Bedeutung,

e |l = geringe Bedeutung,

e | = geringen bis sehr geringe Bedeutung,

e 0= sehr geringe oder keine Bedeutung.

Die Ubrigen Schutzgiter werden unter Bezug auf BREUER (1994, 2006b) ebenfalls
nach der vorgenannten Skala bewertet. Die Bewertung des Schutzgutes Boden bertick-
sichtigt zudem die Ansitze von JUNGMANN (2004) sowie von NMU & NLO (2003).
Bel einigen Schutzgitern ist es nach BREUER (1994, 2006a) zuléassig, eine vereinfachte
dreistufige Skala zu verwenden, wobei dann die Ubergangsstufen |1 und IV entfallen.
Entsprechend der Methodik von KOHLER & PREISS (2000) sowie NMELF (2002) er-
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folgt die Bewertung des Landschaftsbildes mittels des Kriteriums der naturraumtypi-
schen Eigenart.

Die Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen ergibt sich aus dem Vergleich
des zu erwartenden zuklnftigen Zustandes mit dem derzeitigen Zustand. Die Bewer-
tung der Umweltauswirkungen erfolgt in Anlehnung an KAISER (2013) anhand der in
Tab. 8 wiedergegebenen Rahmenskala. Hierbei wird zunéchst unterschieden zwischen
dem Unzulassigkeitsbereich (Stufe 1V) und dem Bereich, in dem Auswirkungen auf
die Schutzgiter die Zulassigkeit unter fachrechtlichen Gesichtspunkten nicht in Frage
stellen (Zuléssigkeitsbereich mit den Stufen | und I1). Da sich in manchen Fallen die
Grenze zwischen Unzuléassigkeitsbereich und Zuléssigkeitsbereich nicht exakt ziehen
lasst, ist zwischen beiden die Ubergangsstufe ,,Zulissigkeitsgrenzbereich* (Stufe I1I)
vorgesehen. Der Zulassigkeitsbereich wird in den Belastungsbereich (Stufe I1) und den
Vorsorgebereich (Stufe 1) untergliedert.

In den Belastungsbereich wird die negative Auswirkung auf ein Schutzgut eingeord-
net, wenn sie einen Zustand aufweist, der aus der Sicht der verwendeten Wertmal3stébe
als Gefahrdung einzustufen ist. In den Vorsorgebereich werden Auswirkungen einge-
stuft, wenn die Belastung oder das Risiko einer Gefahrdung von Schutzgutaspekten al's
gering oder nicht vorhanden einzustufen ist. Soweit fachlich geboten und sinnvoll
werden Untergliederungen der genannten Stufen vorgenommen.

Die Eingriff-K ompensations-Bilanzierung richtet sich nach dem von der niedersachsi-
schen Fachbehdrde fir Naturschutz entwickelten Verfahren (BREUER 1994), das in-
zwischen dahingehend aktualisiert und modifiziert wurde, dass eine sechs- statt drei-
stufige Biotoptypenbewertung Anwendung findet und dass die bei den Verfahren au-
Rerhalb der Bauleitplanung néher beschriebenen Kompensationsgrundsdtize des
NMELF (2002) und von NLSTBV & NLWKN (2006) sowie BREUER (2006a) ange-
wendet werden sollen (BREUER 2006b).

Aulergewohnliche Schwierigkeiten bel der Zusammenstellung der umweltrel evanten
Angaben traten nicht auf.



Umweltbericht zum Bebauungsplan Kirchsteigsfeld in Eimke (Landkreis Uelzen) 45

Tab. 8: Rahmenskala fur die Bewertung der Umweltauswirkungen (aus KAISER
2013: 91).

3.2 MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswirkungen
auf die Umwelt

Nach 8§ 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die
aufgrund der Durchfuhrung des Bauleitplanes eintreten konnen, zu Gberwachen. Da
durch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen frih-
zeitig ermittelt werden, um geeignete Abhilfemal3nahmen ergreifen zu konnen. Behor-
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den sind gemél3 8 4 Abs. 3 BauGB zur Unterrichtung der Gemeinde verpflichtet, so-
fern ihnen Erkenntnisse Uber Umweltauswirkungen bei der Durchfiihrung vorliegen.
Eine baurechtliche Abnahme nach Durchfihrung der Vorhaben beziehungsweise die
Kontrolle der Durchfihrung von stadtebaulichen Vertréagen wird als Pflichtaufgabe
vorausgesetzt.

Die Ausfihrung der festgesetzten Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmal3-
nahmen wird durch die Gemeine Eimke wéhrend der Bauarbeiten sowie danach
erstmalig ein Jahr nach vollstandiger oder teilweiser Realisierung des Bauvorhabens
und erneut nach weiteren drei Jahren durch Ortsbesichtigung Uberpriift.

Sofern sich nach Inkrafttreten beziehungsweise Rechtsverbindlichkeit des Bebauungs-
planes Erkenntnisse Uber erhebliche Umweltauswirkungen ergeben, deren Uberwa-
chung externen Behotrden obliegt, sind diese Behdrden gemél? 8 4 Abs. 3 BauGB ver-
pflichtet, die Gemeine Eimke entsprechend zu unterrichten. Die wesentlichen Ergeb-
nisse der durchgefilhrten Uberwachungsmalinahmen sind in einer Monitoringliste zu
dokumentieren.

3.3 Allgemein ver standliche Zusammenfassung

Der Umweltbericht legt die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des
Bebauungsplanes ,,Kirchsteigsfeld” auf die Umweltschutzgiiter dar. Der Bebauungs-
plan verfolgt das Ziel, allgemeine Wohngebiete und dazu gehérige Verkehrsflachen
auszuweisen. Dabel sind Mal3nahmen zugunsten von Natur und Landschaft zu beriick-
sichtigen. Der Verzicht auf die Umsetzung der Planung wirde fir die Umweltschutz-
guter kurz- und mittelfristig weitestgehend den gegenwartigen Zustand fortschreiben.

Die Festsetzungen ermdglichen eine Uberbauung bislang unbebauter Flachen. Dies
bewirkt den Verlust von Ackerland und einer halbruderalen Gras- und Staudenflur mit
einer Baumreihe. Durch die mogliche Uberbauung und sonstigen Flachenversiegelun-
gen gehen die natlrlichen Bodenfunktionen verloren. Hiervon sind Bodenbereiche von
allgemeiner Bedeutung betroffen. Die Bebauung des Plangebietes bewirkt in Folge des
Verlustes von freier Landschaft und der Beseitigung von Geholzen erhebliche Beein-
tréachtigungen des Landschaftshildes.

Beeintrachtigungen der Schutzgiter Menschen, Wasser, Klima und Luft bleiben un-
terhalb der Schwelle der Erheblichkeit. Bedeutsame Guter des kulturellen Erbes sind
nicht betroffen. Sonstige Sachgiiter sind in Form des Verlustes von Ackerflachen be-
troffen.
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Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréchtigungen reduzieren
das Ausmal? der Belastungen fir alle Umweltschutzglter. Dies sind vor allem Rege-
lungen zum Immissionsschutz, zum Boden- und Gewasserschutz sowie zum Arten-
schutz.

Zur Kompensation erheblicher Beeintréachtigungen von Naturhaushalt und Land-
schaftshild erfolgt innerhalb des Plangebietes die Festsetzung von Flachen fir Mal3-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (Entwicklung naturnaher Biotope und Bbden, Pflanzung von Einzelbaumen und
Strauchern).
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1 Veranlassung

Herr Christoph Kuhlmann plant die Aufstellung des Bebauungsplanes , Kirchsteigsfeld” in
Eimke. Gemal Forderung der Unteren Wasserbehorde des Landkreises Uelzen muss eine
tiefbautechnische Voreinschatzung der ordnungsgemalien Regenwasserbeseitigung erfolgen.
Das hierzu vorliegende Entwasserungskonzept wurde durch die Niedersachsische
Landgesellschaft mbH, Hannover, vertreten durch die Geschaftsstelle Liineburg erstellt.

Der Bebauungsplan befindet sich derzeit in der Aufstellung.

2 Lage und GroRe des Baugebietes Kirchsteigsfeld

Das geplante Baugebiet befindet sich in der Ortsmitte von Eimke. Die ErschlieRung erfolgt
Uber den Schmarbecker Weg im Westen sowie (iber den slidlichen Parkweg.
Der gesamte Geltungsbereich umfasst eine GréRe von ca. 6,7 ha.

Das Gelande fallt von rd. 67 mNN im Westen auf 63 mNN im Nord-Osten bzw. im Stid-Osten.
Mittig des Geldandes auf Hohe von Haus Nr. 10 des Schmarbecker Weges befindet sich in
West-Ost Richtung eine Kuppe. Hier fallt das Gelande von rd. 67mNN im Westen auf nur rd.
65mNN im Osten.

Infolge dieser Topographie wird das Baugebiet in zwei Einzugsgebiete aufgeteilt, ein
nordliches und ein siidliches. Die Isohypsen sind sind dem NIBIS Kartenserver entnommen
und im Lageplan dargestellt.

Das Gebiet befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet.

3 Baugrundverhaltnisse

Der Baugrund wurde im Friihjahr 2024 durch das Biiro fiir Bodenprifung, Liineburg anhand
von 10 Kleinrammbohrungen bis in eine Tiefe von 4m untersucht.

Dabei wurden im geplanten Baugebiet zunachst 30 — 60cm dicke Oberbodenschichten
erbohrt. Darunter stehen im nord-6stlichen (BS 1) sowie im mittleren und sidlichen Bereich
des Gebietes (BS 7-10) Schmelzwassersande bis zum Teufenende an. Diese sind fiir die
Versickerung von Niederschlagswasser gut geeignet. Die ermittelten
Durchl3ssigkeitsbeiwerte (ks) liegen zwischen 1,3 x 10° und 2,9 x 10* m/s.

Auf Hohe der StraBe Waldweg zwischen den Sondierungspunkten BS 1 und 6 befinden sich
unter dem Oberboden bis zum Teufenende Geschiebemergel und —sande sowie Lehme, die
flr eine Versickerung von Niederschlag ungeeignet sind.

Grundwasser wurde nur bei BS 4 in einer Tiefe von 2,70m angetroffen.
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6.1

Die Baugrunduntersuchung liegt dem Konzept bei.

Vorhandene Entwasserungseinrichtungen im Bebauungsplangebiet

Der Bereich des geplanten Baugebietes wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Hier
existieren derzeit keinerlei Entwdsserungseinrichtungen.

Die Entwasserung der umliegenden StralRen erfolgt in den unbefestigten Seitenrdumen. Bei
starkeren Regenereignissen flielt das Wasser dem natliirlichen Gefille folgend oberirdisch
ab, eine Regenwasserkanalisation existiert nicht. Das auf den umliegenden
Privatgrundstiicken anfallende Regenwasser wird ebenfalls der Versickerung zugefihrt.

Geplante Nutzung des Bebauungsplanes

Auf dem Gelande des Bebauungsplangebietes soll ein reines Wohngebiet mit ca. 30
Grundsticken fur Einfamilien- und Doppelhausbebauung entstehen. Die GrundstiicksgrofRen
betragen mind. 800m?, die Grundflichenzahl ist mit 0,2 festgelegt.

Entwasserungskonzept

Das gesamte anfallende Niederschlagswasser sowohl der 6ffentlichen- als auch der kiinftigen
privaten Flachen soll zur Versickerung gebracht werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Bodenverhaltnisse sind hierfiir verschiedene Konzeptionen
erforderlich.

Zudem befindet sich ca. mittig des Baugebietes eine Wasserscheide in West-Ost Richtung,
die das Baugebiet in zwei Einzugsgebiete, ein nordliches und ein stdliches, unterteilt.

Nordliches Einzugsgebiet

Die Bodenverhaltnisse des nordlichen Einzugsgebietes sind liber groRRe Flachen fir die
Versickerung von Niederschlag ungeeignet (BS 2 bis 6). Lediglich im Nord-Osten wurden
versickerungsfihige Sande erbohrt (BS 1: ks=1,3 x 10* m/s).

Es ist daher geplant, das anfallende Niederschlagswasser der 6ffentlichen Flachen zunachst
in strallenbegleitende Griinflachen abzuleiten, die muldenférmig ausgebildet werden. Mit
dem Wasser kann die Bewasserung von z.B. stralRenbegleitenden Baumen unterstitzt
werden. Evtl. kdnnen kleinere Kiesrigolen im Bereich der Pflanzungen fiir eine
Zwischenspeicherung von Wasser sorgen.

Die liberwiegende Wassermenge wird jedoch in einen Regenwasserkanal eingeleitet, der das
Wasser in ein Regenversickerungsbecken abfiihrt. Dieses wird am nord-ostlichen Tiefpunkt
des Geldndes angeordnet. Die Versickerung erfolgt tiber die belebte Bodenzone.
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6.2

Auf den klnftigen Privatgrundstiicken soll das anfallende Regenwasser zunachst in z. B.
Zisternen gespeichert werden. Aufgrund der begrenzten Riickhaltemdglichkeiten erhalt jedes
Grundstick ebenfalls einen Anschluss an den geplanten Regenwasserkanal.

GemaR der gutacherlichen Stellungnahme sollte der Bereich um BS 1 noch zusatzlich
erkundet werden, um die Ausdehnung der wasserdurchlassigen Sande besser zu erkunden.

Sudliches Einzugsgebiet

Die Bodenverhaltnisse des siuidlichen Einzugsgebietes sind fiir die Versickerung von
Niederschlag geeignet (BS 7 bis 10). Die ermittelten k+-Werte schwanken zwischen 1,3 x 10
und 2,9 x 10“* m/s.

Es ist daher geplant, straBenbegleitend auf gesamter Lange Entwadsserungsmulden
anzulegen, in denen das anfallende Niederschlagswasser gesammelt und zur Versickerung
gebracht wird. In Bereichen starkerer Gefallestrecken werden die Mulden kaskadenféormig
hergestellt. Hierzu werden Querriegel in die Mulden eingebaut. Dadurch kann das
Einstauvolumen maximiert werden. Um Erosionen zu vermeiden, werden die Mulden mit
Rasen angesat.

Sollten die geplanten Entwasserungsmulden dennoch an ihre Kapazitatsgrenze kommen,
kénnte am slidlichen Ende des Gehweges B (Grundstiick 31) eine Ablaufleitung Richtung
Osten errichtet werden. Das anfallende Wasser wiirde in diesem Fall durch den vorhandenen
Gehweg in das unbefestigte Gelande abgefiihrt werden. Damit ware ein unkontrollierter
Abfluss in den Parkweg vermeidbar. Weitere Regenwasserkanale oder -leitungen werden
nicht geplant.

Da die Baugrundverhiltnisse im Bereich der Privatgrundstiicke mit denen der 6ffentlichen
Verkehrsflachen vergleichbar sind, soll das Niederschlagswasser in diesen Bereichen
ebenfalls vollstandig zur Versickerung gebracht werden.

Aufgrund des ausreichenden Grundwasserstandes und des hohen Versickerungspotentials
des Bodens stehen den Grundstiickseigentiimern diverse technische Méglichkeiten zur
Verfligung. Hierzu zahlen u. a. Mulden, Rigolen, Sickerschachte und Zisternen.

Eine Beeinflussung des Grundwassers durch die Versickerungsanlagen ist nicht gegeben, da
das Mindestmal von 1m fir die Sickerstrecke nach DWA A 138 eingehalten wird.

Hydraulische Bemessungsgrundlagen und Berechnungen

Die endglltigen Berechnungsgrundlagen fir die Bemessung der geplanten
Entwasserungseinrichtungen werden im Zuge der Genehmigungsplanung mit dem Landkreis
Uelzen als zustandige Untere Wasserbehorde vorabgestimmt.

Flr das vorliegende Entwasserungskonzept wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Die abflusswirksame Flache wurde mit Hilfe der Abflussbeiwerte gem. DWA-A 138 ermittelt.
Die Berechnungen sind in der Anlage enthalten.
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- Die Berechnung der Versickerungsfahigkeit der Mulden erfolgt auf Grundlage der KOSTRA-
Daten flir den Bereich Eimke (s. Anlage 1). GemaR dem Arbeitsblatt DWA-A 138 sind in der
Regel dezentrale Versickerungsanlagen flr ein 5-jahrliches-, zentrale Versickerungsanlagen
flr ein 10-jahrliches Regenereignis zu bemessen. Im vorliegenden Entwadsserungskonzept
wurden alle geplanten Entwdasserungseinrichtungen fiir ein 10-jdhriges Regenereignis
bemessen.

- Der maRgebliche Durchlissigkeitsbeiwert fiir das Regenversickerungsbecken wird mit 1x10*
m/s, im Bereich der straRenbegleitenden Mulden mit 1x10°> m/s gewéhlt. Diese Werte liegen
unterhalb der tatsachlichen Werte.

8 Fazit

Das Regenwasser sowohl im Bereich der 6ffentlichen Verkehrsflachen als auch auf den
Privatgrundstiicken soll zentral bzw. dezentral versickert werden. Der anstehende Baugrund
bietet hierflir gute Voraussetzungen.

Fir die Versickerung soll zum einen ein Regenversickerungsbecken hergestellt werden, zum
anderen werden im Bereich der geplanten ErschlieBungsstralen neue Mulden
strallenbegleitend hergestellt.

Die hydraulischen Berechnungen zeigen, das auch starkere Regenereignisse als von der DWA
A-138 gefordert, von den Mulden aufgenommen werden kénnen, ohne dass es zu einem
Uberstau und damit zu einem unkontrollierten Abfluss des Niederschlagswassers kommt.

GemaR Forderung der Unteren Wasserbehdrde muss anhand des Merkblattes DWA M 102-4
eine Wasserhaushaltsbilanz flr die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers aufgestellt
werden. Dabei ist darzulegen, das die Bilanz aus Direktabfluss, Grundwasserneubildung und
Verdunstung auch nach der ErschlieBungsmalRnahme weitgehend unverandert bleibt. Unter
Zuhilfenahme des hydrologischen Atlasses Deutschland (HAD) wurde die derzeitige
Wasserhaushaltsbilanz den geplanten MalRnahmen (Versickerungsmulden und -becken) mit
deren Auswirkungen gegeniibergestellt (s. Anlage 5).

Nachfolgende Tabelle zeigt die Gegenliberstellung der Aufteilungswerte:

Aufteilungswerte Derzeitiger Zustand Nach Erschlieung
(Ackerflache) (Versickerungsmulden/-becken)
(%] [%]

Verdunstung (v) 63,3 5,0

Direktabfluss (a) 5,5 0,0

Grundwasserneubildung (g) | 31,2 95,0
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Das Ergebnis zeigt eine Verschiebung der Wasserhaushaltsbilanz weg von einer Verdunstung
des Niederschlagswassers hin zu einer erh6hten Grundwasserneubildung. Die schematischen
Darstellung der Bilanz ist in einem hydrologisches Dreieck (s. Anlage 6) dargestellt.

Aufgestellt:
Lineburg, im April 2024

Niedersachsische Landgesellschaft mbH
Geschaftsstelle Lineburg
Wedekindstralle 18, 21337 Liineburg

(D. Klapproth, Dipl.-Ing.)




Anlage 1

KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 148, Zeile 96 INDEX_RC : 096148
Ortsname : Eimke (NI)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 7,2 8,9 9,9 11,2 13,2 15,2 16,5 18,2 20,7
10 min 8,9 10,9 12,2 13,8 16,2 18,7 20,3 22,4 25,4
15 min 9,9 12,2 13,6 15,4 18,1 20,9 22,7 25,0 28,4
20 min 10,7 13,2 14,7 16,7 19,6 22,5 245 27,0 30,7
30 min 11,9 14,6 16,3 18,5 21,7 25,0 27,2 30,0 34,1
45 min 13,2 16,2 18,1 20,6 241 27,8 30,2 33,3 37,8
60 min 14,2 17,4 19,5 22,1 25,9 29,9 32,5 35,8 40,7
90 min 15,7 19,3 21,5 24,5 28,7 33,1 35,9 39,7 45,0
2h 16,9 20,7 23,1 26,3 30,8 35,5 38,6 42,6 48,4
3h 18,6 22,9 25,6 29,1 34,1 39,3 42,7 471 53,5
4 h 20,0 24,6 27,5 31,2 36,6 42,2 45,8 50,6 57,4
6h 221 27,2 30,3 34,5 40,4 46,6 50,6 55,9 63,4
9h 24,4 30,0 33,5 38,1 44,7 51,5 55,9 61,7 70,1
12h 26,2 32,2 36,0 40,9 47,9 55,2 60,0 66,2 75,2
18 h 28,9 35,6 39,7 45,1 52,9 61,0 66,3 73,2 83,1
24 h 31,1 38,2 42,6 48,4 56,8 65,4 711 78,5 89,1
48 h 36,8 45,3 50,5 57,4 67,3 77,6 84,3 93,0 105,6
72 h 40,6 50,0 55,8 63,4 74,4 85,7 93,1 102,8 116,7
4d 43,6 53,6 59,9 68,0 79,8 91,9 99,9 110,3 125,2
5d 46,1 56,7 63,2 71,8 84,3 97,1 105,5 116,5 132,2
6d 48,2 59,2 66,1 75,1 88,1 101,5 110,3 121,8 138,2
7d 50,0 61,5 68,7 78,0 91,5 105,4 114,5 126,5 143,6
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshéhe in [mm]
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Anlage 1

KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 148, Zeile 96 INDEX_RC 1096148
Ortsname : Eimke (NI)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [I/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 240,0 296,7 330,0 373,3 440,0 506,7 550,0 606,7 690,0
10 min 148,3 181,7 203,3 230,0 270,0 311,7 338,3 373,3 423,3
15 min 110,0 135,6 151,1 1711 201,1 2322 252,2 277,8 315,6
20 min 89,2 110,0 122,5 139,2 163,3 187,5 204,2 225,0 255,8
30 min 66,1 81,1 90,6 102,8 120,6 138,9 151,1 166,7 189,4
45 min 48,9 60,0 67,0 76,3 89,3 103,0 111,9 123,3 140,0
60 min 39,4 48,3 54,2 61,4 71,9 83,1 90,3 99,4 113,1
90 min 29,1 35,7 39,8 45,4 53,1 61,3 66,5 73,5 83,3
2h 23,5 28,8 32,1 36,5 42,8 49,3 53,6 59,2 67,2
3h 17,2 21,2 23,7 26,9 31,6 36,4 39,5 43,6 49,5
4 h 13,9 17,1 19,1 21,7 25,4 29,3 31,8 35,1 39,9
6h 10,2 12,6 14,0 16,0 18,7 21,6 23,4 25,9 29,4
9h 7,5 9,3 10,3 11,8 13,8 15,9 17,3 19,0 21,6
12h 6,1 75 8,3 9,5 11,1 12,8 13,9 15,3 17,4
18 h 4,5 55 6,1 7,0 8,2 9,4 10,2 11,3 12,8
24 h 3,6 4,4 4,9 5,6 6,6 7,6 8,2 9,1 10,3
48 h 21 2,6 29 3,3 3,9 4,5 4,9 54 6,1
72 h 1,6 1,9 2,2 2,4 2,9 3,3 3,6 4,0 4,5
4d 1,3 1,6 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,6
5d 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,7 3,1
6d 0,9 1,1 1,3 1,4 1,7 2,0 21 2,3 2,7
7d 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 21 2,4
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
™N Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Toleranzwerte der Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 148, Zeile 96 INDEX_RC : 096148
Ortsname : Eimke (NI)
Bemerkung :
Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [+%]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 11 13 13 14 15 16 16 17 17
10 min 13 15 16 17 18 19 20 20 21
15 min 15 17 18 19 20 21 21 22 23
20 min 15 17 18 19 21 22 22 23 23
30 min 15 17 19 20 21 22 23 23 24
45 min 15 17 18 20 21 22 22 23 24
60 min 15 17 18 19 21 21 22 23 23
90 min 14 16 17 18 20 21 21 22 23
2h 13 16 17 18 19 20 21 21 22
3h 13 15 16 17 18 19 20 20 21
4 h 12 14 15 16 17 18 19 19 20
6h 12 13 14 15 16 17 18 18 19
9h 11 13 14 15 16 17 17 18 18
12h 11 13 13 14 15 16 16 17 18
18 h 12 12 13 14 15 15 16 16 17
24 h 12 13 13 14 14 15 16 16 16
48 h 14 14 14 14 15 15 15 16 16
72 h 15 15 15 15 15 16 16 16 16
4d 17 16 16 16 16 16 16 16 17
5d 17 17 16 16 16 17 17 17 17
6d 18 17 17 17 17 17 17 17 17
7d 19 18 18 17 17 17 17 18 18
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
uc Toleranzwert der Niederschlagshéhe und -spende in [£%)]
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Ortliche Regendaten zur Bemessung
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation Eimke (NI)
Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 148
Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 96
KOSTRA-Datenbasis 1951-2020
KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember
Regendauer D Regenspende rp [l/(s ha)] fiir Wiederkehrzeiten
[n:';n] Tin [a]
1 5 10
5 240,0 373,3 440,0
10 148,3 230,0 270,0
15 110,0 1711 2011
20 89,2 139,2 163,3
30 66,1 102,8 120,6
45 48,9 76,3 89,3
60 39,4 61,4 71,9
90 29,1 454 53,1
120 23,5 36,5 42,8
180 17,2 26,9 31,6
240 13,9 21,7 25,4
360 10,2 16,0 18,7
540 7,5 11,8 13,8
720 6,1 9,5 11,1
1080 4,5 7,0 8,2
1440 3,6 5,6 6,6
2880 2,1 3,3 3,9
4320 1,6 2,4 29
Bemerkungen:

Daten mit Klassenfaktor gemat DWD-Vorgabe oder individuell
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Anlage 2

Ortliche Regendaten zur Bemessung
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation Eimke (NI)
Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 148

Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 96
KOSTRA-Datenbasis 1951-2020
KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember

Regenspendenlinien
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ErschlieBung BG Kirchsteigsfeld in Eimke
Flachenermittlung fir nédl. Einzugsgebiet

nordl. EZG (Versickerung in Regenversickerungsbecken)

Pflasterflachen
[m]

Fahrbahn Plan A
Grundstlickszuf. Plan A

Fahrbahn Plan B
Grundstlickszuf. Plan B

Fahrbahn Plan C

Gehweg A

Unbefestigte Wege

Ablauf Rtg. Vers.Becken

StraBenbegleitende Griinflachen

Planstr. A
Planstr. B
Planstr. C /Gehweg A

Grundstiicksflachen

Grundstlicke 1 bis 5
Grundstlicke 6 bis 7
Grundsticke 8 bis 9
Grundstlick 10

davon:

35

(m]

(St [m]

160 160

52

35

65

25

170
55
50
55

befestigte Flache (GRZ 0,20 + Uberschreitung 50% = 0,30)

Gartenflache

(m]

[m2]

800
112

O

(¢}

260
16

N

4 140

25 75

1.403

63
63

25

400
120
67

587

25 4.250
36 1.980
43 2.150
20 1.100

9.480

2.844
6.636

1,1

1,1

0,9

1,0
1,0

[m2]

Stat von Stat bis Anzahl Lange Breite Flache Faktor Gesamtflachen

1.543

69

528

2.844
6.636



Anlage 3.2

Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

- Art der Befestigung mit empfohlenen Teilfliche | W ; Teilflache
Flachentyp ’

mittleren Abflussbeiwerten W, Ag; [mz] gewidhlt | A,; [mz]
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0 2.844 0,90 2.560
Flachdach Metall, Glas, Faserzement: 0,9 -1,0

(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
oder ca. 5%)

Kies: 0,7
Grindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75 1.543 0,75 1.157

fester Kiesbelag: 0,6

Strallen, Wege

und Plétze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3 69 0,30 21
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25 0,25
Rasengittersteine: 0,15
. toniger Boden: 0,5 528 0,50 264
Bdschungen,
Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4
Graben

Kies- und Sandboden: 0,3

Garten, Wiesen  |flaches Gelande: 0,0 - 0,1

und Kulturland steiles Gelande: 0,1 - 0,3 6.636 0,20 1.327
Gesamtflache Einzugsgebiet Ag [m2] 11.620
Summe undurchléssige Flache A, [m2] 5.329
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W,,, [ -] 0,46
Bemerkungen:

Nordliches Einzugsgebiet
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Bemessung von Versickerungsbecken mit / ohne Dauerstau
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Gem. Eimke
BG Kirchsteigsfeld

Auftraggeber:
Chr. Kuhlmann

Beckenbemessung:
10a Regenereignis

Eingabedaten:

Verr = (A *107* 1) - Qs) *D* 60 * f,* f, mit Qs=A,* 107 *qs

Einzugsgebietsflache Ag m? 11.620
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y. - 0,46
undurchlassige Flache A, m2 5.329
Drosselabflussspende bezogen auf A, ds I/(s ha) 4,0
Durchlassigkeitsbeiwert der Sohle K sohle m/s 1,0E-04
Durchlassigkeitsbeiwert der Boschung KiBoschung |M/S 1,0E-04
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Lg m 20,0
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) bs m 20,0
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken) z m 0,5
gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 2,5
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor f, - 1,10
FlieRzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t min 0
Abminderungsfaktor fa - 1,000
Ergebnisse:

maRgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 360
mafRgebende Regenspende Mon I/(s*ha) 18,7
erforderliches Speichervolumen Verf m3 186
vorhandenes Speichervolumen \"/ m? 226
Beckenlange an Béschungsoberkante L, m 22,5
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m 22,5
Entleerungszeit te h 2,8
Nachweis der Versickerungsrate:

vorhandene minimale Versickerungsrate Qs min m°/s 0,020
vorhandene maximale Versickerungsrate Qs max m°/s 0,025
vorhandene mittlere Versickerungsrate Qs m m’/s 0,023
gewadhlte Versickerungsrate qs*A, m’ls 0,002
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Bemessung von Versickerungsbecken
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 138
ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] o [1/(s*ha)] V. [m’]
5 440,0 77
10 270,0 94
15 201,1 104
20 163,3 112
30 120,6 123
45 89,3 135
60 71,9 143
90 53,1 155
120 42,8 164
180 31,6 175
240 25,4 181
360 18,7 186
540 13,8 186
720 11,1 180
1080 8,2 160
1440 6,6 132
2880 3,9 0
4320 2,9 0
Versickerungsbecken
200 186
~
180 ¢ "L
5 160 /(’
E Y
t 140
> f
< 120 }(
S 100
o
2 80 I
2
0o 60
[}
& 40
20
0 360
0 100 200 300 400 500 600 700
Dauer des Bemessungsregens D [min]

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS Version 7.4.1 © 2018 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-1295-1062

ATV-A138-7.4_EZG-2.xIlsm 23.04.2024

Seite 2

Anlage 3.3



ErschlieBung BG Kirchsteigsfeld in Eimke
Flachenermittlung fiir stdl. Einzugsgebiet

sudl. EZG (Versickerung in straBenbegleitenden Mulden)

Pflasterflachen

[m] [m]
Fahrbahn Plan A 160 375
Grundstiickszuf. Plan A
Fahrbahn Plan B 52 130
Grundstiickszuf. Plan B
Gehweg B 0 73

Sickerpflasterflachen
Parkplatze Plan A

Parkplatze Plan B

Mulden
Plan A
Plan B

Gehweg B

215 5 1.075
4 4 64

78 5 390
4 4 32

73 2,5 183
1.744 1,1

135 1.1

564
201

110
875 0,9

Anlage 4.1

Stat von Stat bis Anzahl Lange Breite Flache Faktor Gesamtflachen
(m  [m] [m2] [m2]

1.918

149

788



Anlage 4.2

Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

- Art der Befestigung mit empfohlenen Teilfliche | W ; Teilflache
Flachentyp ’

mittleren Abflussbeiwerten W, Ag; [mz] gewidhlt | A,; [mz]
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Flachdach Metall, Glas, Faserzement: 0,9 -1,0

(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9

oder ca. 5%)

Kies: 0,7
Grindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75 1.918 0,75 1.439

fester Kiesbelag: 0,6

Strallen, Wege

und Plétze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25 149 0,25 37

Rasengittersteine: 0,15

Béschungen, toniger Boden: 0,5

Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4

Graben Kies- und Sandboden: 0,3

Garten, Wiesen  |flaches Gelande: 0,0 - 0,1

und Kulturland - |steiles Gelande: 0,1 - 0,3
Gesamtflache Einzugsgebiet Ag [m2] 2.067
Summe undurchléssige Flache A, [m2] 1.476
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W,,, [ -] 0,71
Bemerkungen:

Sudliches Einzugsgebiet
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Anlage 4.3

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Gem. Eimke
BG Kirchsteigsfeld
Auftraggeber:
Chr. Kuhlmann
Muldenversickerung:
10a Regenereignis
Eingabedaten: V=[(A,+Ag)*107* rom -As* Ke/2]*D * 60 * f;
Einzugsgebietsflache Ag m? 2.067
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,71
undurchlassige Flache A, m? 1.476
Versickerungsflache A, m? 788
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor f, - 1,15
ortliche Regendaten: Berechnung:
D _[min] rom_[l/(s*ha)] V[m’]
5 440,0 33,0
10 270,0 39,5
15 2011 43,0
20 163,3 45,6
30 120,6 48,4
45 89,3 50,5
60 71,9 51,1
90 53,1 50,2
120 42,8 47,6
180 31,6 39,9
240 25,4 30,0
360 18,7 7,3
540 13,8 0,0
720 11,1 0,0
1080 8,2 0,0
1440 6,6 0,0
2880 3,9 0,0
4320 29 0,0
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Anlage 4.3

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ergebnisse:

mafRgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 60
malgebende Regenspende d(n) I/(s*ha) 71,9
erforderliches Muldenspeichervolumen \"/ m> 51,1
gewihltes Muldenspeichervolumen Voew m: 55
Einstauhdhe in der Mulde 4Y) m 0,07
Entleerungszeit der Mulde te h 3,9

Muldenversickerung
60
51,1

&

/

w
o

)
o
P

Speichervolumen V [m?3]

\
X

0 (D \_
u
0 100 200 300 400 500 600 700

Dauer des Bemessungsregens D [min]

N
o

D
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Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke

Anlage 5

Wasserhaushaltsbilanz fur die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers

gem. Merkblatt DWA-M 102-4 (Marz 2022)

Daten zum Wasserhaushalt gem. HAD Zeichen Menge [EH] HAD
mittl. Korrigierte jahrl. Niederschlagshdhe P korr 750 mm/a 2.5
mittl. Jahrliche Niederschlagshohe P 750 mm/a 2.2
mittl. Jahrliche tatsachliche Verdunstungshohe ET a 475 mm/a 2.13
mittl. Jahrliche potentielle Evapotranpiration ETp 551 mm/a 2.12
mittl. Jahrliche Abflusshéhe R 350 mm/a 3.5
mittl. Jahrliche Grundwasserneubildung GWN 125 mm/a 5.5
B 3 Versickerungsmulden

Anteil der Versickerungsflache einer

Versickerungsmulde fS,M 13,7371759 %
Durchlassigkeitsbeiwert kf 0,00001 m/s
Durchlassigkeitsbeiwert kf 36 mm/h
mittl. Jahrliche Niederschlagshohe P 750 mm/a

mittl. Jahrliche potentielle Evapotranpiration ETp 551 mm/a
Aufteilungswert Grundwasserneubildung gA 0,9513
Aufteilungswert Verdunstung VA 0,0497
Aufteilungswert Direktabfluss aA -0,0010

C. Aufteilung des Gesamtabflusses fiir Vegetationsflachen

korrigierte Niederschlagshéhe P korr 750 mm/a
aktuelle Verdunstung ET a 475 mm/a
Verhaltniswert gem. Tab. C7 r 0,15
Gesamtabfluss R 275 mm/a
Direktabfluss RD 41,25 mm/a
Grundwasserneubildung GWN 233,75 mm/a
nicht befestigte Flache AE.k,nb 5,7 ha
Aufteilungswert Direktabfluss aF 0,0550
Aufteilungswert Grundwasserneubildung gF 0,3117
Aufteilungswert Verdunstung vF 0,6333




Hydrologisches Dreieck

Zur schematischen Darstellung der Bilanzgréfien im unbebauten und bebauten Zustand.

Direktabfluss
Aufteilungswert a

Grundwasserneubildung
Aufteilungswert g

1 63,3 Verdunstung 50 0
Aufteilungswert v

— Urzustand

—— Versickerung in Mulden, Becken

Anlage 6



Christoph Kuhlmann Lineburg, 15.04.2024
Dorfstralle 16

29578 Eimke

Baugrunderkundung im B-Plangebiet

Kirchsteigsfeld in Eimke

April 2024



Anlagen:

Lageplan

Bohrprofile

Schichtenverzeichnisse
Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte
Agrolab-Prufberichte Nr. 2361633 und 2361634
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Bdro f“rgo‘:;“pr“f”"g Baugrunderkundung im Baugebiet | %% onne
m Kirchsteigsfeld in Eimke
Saatkamp 21 Anlage Nr. 1
21335 Liineburg Lageplan Ausfiihrungsdatum:  25.03.24
|BS 1/63,66 m |
|BS 2/64,61 m |
|BS 3/66,79 m | [BS 4/65,84 m | |BS 5/65,31 m |
(BS6/6612m|  LBS7/6548m|
@
| BS 8/66,68 m B |BS 9/65,53 m | |BS 10/64,28 m |
@
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Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;??;;5[';?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 31 g
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BS 1 / Blatt: 1 Hohe: 63,66 m 25 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.50
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Sand, kiesig
b)
4.00
c) d) mittelschwer e) beige
f) sand g) Schmelzwassersand | h) i)
SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;??;;5[';?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 39 g
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BS2 /Biatt:1 Hohe: 64,61 m 25 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.40
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Schluff, stark sandig, kiesig
b)
3.00
C) halbfest d) mittelschwer- €) hellbraun
steif-halbfest schwer
f) Lehm g) Geschiebemergel h) i)
a) Sand, stark schluffig, schwach kiesig
b) nass
4.00
c) d) mittelschwer e) braun
f) Sand g) Geschiebesand h) i)
Su*
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;??;;5[';?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 33 g
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BS3  /Biatt:1 Hohe: 66,79 m 25 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.40
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Sand, schluffig, schwach kiesig
b)
1.40
c) d) mittelschwer €) braun
f) sand g) Geschiebesand h) i)
Su*
a) Schluff, stark sandig, schwach kiesig
b)
4.00
C) weich-steif d) mittelschwer €) braun
steif, steif-halbf
f) Lehm g) Geschiebelehm h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;?75;;;?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 34 g
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BS4  /Biatt: 1 Hohe: 65,84 m 25 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.40
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Sand, schluffig, schwach kiesig
b)
0.60
c) d) mittelschwer €) braun
f) sand g) Geschiebesand h) i)
Su*
a) Schluff, stark sandig, schwach kiesig
b)
1.50
C) steif d) mittelschwer €) braun
steif-halbfest
f) Lehm g) Geschiebelehm h) i)
a) Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig
b)
3.00
c) d) mittelschwer €) beige - braun
f) Sand g) Schmelzwassersand | h) i)
Su*
a) Grobsand, mittelsandig, kiesig
b) Grundwasser ab 2.7 m
4.00
c) d) mittelschwer €) braun
f) sand g) Schmelzwassersand | h) i)
SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;??;;5[';?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 35 g
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BSS5 /Biatt:1 Hohe: 65,31 m 25 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.40
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Schluff, stark sandig, schwach kiesig
b)
4.00
c) d) mittelschwer €) braun
steif, steif-halbf
f) Lehm g) Geschiebelehm h) i)
UL
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;??;;5[';?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 36 g
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BS6  /Biatt:1 Hohe: 66,12 m 25 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.40
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Sand, schluffig, schwach kiesig
b) lehmige Bander
4.00
c) d) mittelschwer €) braun
f) sand g) Geschiebesand h) i)
Su*
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;??;;5[';?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 37 g
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BS7  /Biatt:1 Hohe: 65,48 m 25 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.40
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Sand, schwach schluffig
b) schluffige Bander
1.20
c) d) mittelschwer €) braun
f) sand g) Schmelzwassersand | h) i)
SuU
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig
b)
4.00
c) d) mittelschwer e) braun
f) Sand g) Schmelzwassersand | h) i)
SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;??;;5[';?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 38 g
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BS 8 /Biatt:1 Hohe: 66,68 m 25 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.60
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Sand, schwach kiesig
b)
4.00
c) d) mittelschwer €) beige - braun
f) sand g) Schmelzwassersand | h) i)
SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;??;;5[';?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 39 g
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BS9 /Biatt:1 Hohe: 65,53 m 25 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.30
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Sand, schwach kiesig
b)
4.00
c) d) mittelschwer €) beige - braun
f) sand g) Schmelzwassersand | h) i)
SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Biro fur Bodenpriifung
GmbH
Saatkamp 21

Schichtenverzeichnis

i Anlage:
T2e|1:303451 ;??;;5[';?1 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 3'109
Vorhaben: Baugrunderkundung im Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Datum:
Bohrung BS 10  /Blatt: 1 Hohe: 64,28 m 05 03.24
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Opliche g) Geologische h)y " i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand, schluffig, humos
b)
0.30
c) d) leicht e) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Sand, schwach kiesig
b)
4.00
c) d) mittelschwer €) beige - braun
f) sand g) Schmelzwassersand | h) i)
SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Anlage 4

Christoph Kuhlmann Ldneburg, 11.04.24
Dorfstralle 16

29578 Eimke

Regenwasserversickerung im B-Plangebiet Kirchsteigsfeld in Eimke

Sehr geehrte Damen und Herren,

im B-Plangebiet Kirchsteigsfeld in Eimke haben wir im Zuge unserer Baugrund-
erkundungen im Norden bei BS 1 sowie im Suden bei den Bohrungen BS 7 bis BS
10 Schmelzwassersande angetroffen, die fur die Versickerung des anfallenden
Niederschlagswasser geeignet sind.

Im Bereich der Sondierungen BS 2 bis BS 6 stehen lehmige Bdden oder schluffige
Sande an, die fur eine Regenwasserversickerung ungeeignet sind. In diesen
Bereichen anfallendes Niederschlagswasser sollte daher in die zur Versickerung
geeigneten Bereiche abgeleitet und dort versickert werden.

Aufgrund des Gefalles eignet sich am ehesten die Flache um BS 1 zur Versickerung
des in den gering durchlassigen Bereichen anfallenden Niederschlagswassers. Der
Bereich um BS 1 sollte noch einmal zusatzlich erkundet werden, um die Ausdehnung

des gut wasserdurchlassigen Schmelzwassersandes zu erkunden.

FUr Rackfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfugung.

Dipl.-Geodk. D. Herbrich
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Anlage 4

Ermittlung des Durchlassigkeitsbeiwertes (k-Wert)
nach der Methode

Versickerung im Bohrloch
WELL PERMEAMETER METHOD

Gelandedaten Kalkulation
Projekt: BG Kirchsteigsfeld, Eimke Randbedingungen - Zwischenwerte :
Sondierpunkt: BS1 Versickerungsmenge 2204 ml
Datum: 25.03.2024 Versickerungszeit 360 sec
Infiltrationsrate "Q" 6,1 mls <=> 61E-6 m’/s
Radius-Bohrloch "r" 0,03 m
Eingabewerte Wert "h" 0,09 m
ll Wert "H" 3,09 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch
mm Skala Wasserbehalter Wert "V" 1,0 V = Anpassungsfaktor Wasserviskositat an
Wassertemperatur 10 °C
IIImin Messdauer
h
N ) oF A R @[”(?j 1
. T In| ki B, -
ﬂ fir H> 3h gilt 1: Ky = ke m’{{“ + (rj+1] ot [m]
F r
cm Durchmesser Bohrloch B ln(h) N
G - e
fiir h <=H <=3h gilt Il: ky,=k= fﬁi ; f(h - | [m/s]
)
4, 47h
s [I N °C Wassertemperatur Lo 3 2 -
/ \ - .
J [ ) . ov in{
I ] m "h" konstanter Wasserstand firH<h gilt Il: kn=ke=— o a e *)
I 1 im Bohrloch (E) _7(5)
I 1 - -
| np(
" ¥'_‘—‘ m BL" Sohle Bohrloch
I 1 berechneter ki-Wert nach Formell,da H> 3h:
I 1
| 1 1,3 * 10 * m/s
spssswsaassenn lm "GW" Grundwasserspiegel / entspricht 475,3 mm/h
undurchlassige Schicht .
9 entspricht 1140,7 cm/d
© Geotechnisches Buro Wiltschut 2007
*) EARTH MANUAL: U.S.Department of the Interior. Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.

www.wiltschut.de
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Anlage 4

Ermittlung des Durchlassigkeitsbeiwertes (k-Wert)
nach der Methode

Versickerung im Bohrloch
WELL PERMEAMETER METHOD

Gelandedaten Kalkulation
Projekt: BG Kirchsteigsfeld, Eimke Randbedingungen - Zwischenwerte :
Sondierpunkt: BS7 Versickerungsmenge 367 ml
Datum: 25.03.2024 Versickerungszeit 720 sec
Infiltrationsrate "Q" 0,5 ml/s <=> 51E7 mfs
Radius-Bohrloch "r" 0,03 m
Eingabewerte Wert "h" 0,08 m
ll Wert "H" 2,73 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch
mm Skala Wasserbehalter Wert "V" 1,0 V = Anpassungsfaktor Wasserviskositat an
Wassertemperatur 10 °C
Emin Messdauer
h
) i or h hj yw(ﬁ 1
ﬂ fir H> 3h gilt I: kw—kf—ﬂ%ﬂ+ (7 +1]- ot [mrs]
F r
cm Durchmesser Bohrloch B ln(h) N
G - e
fiir h <=H <=3h gilt Il: ky=k= fﬁi ; f(h - | [m/s]
)
4, 47h
s [I N °C Wassertemperatur Lo 3 2 -
/ \ - .
J [ ) . ov in{
I 1 M "h" konstanter Wasserstand firH<h gilt lil: kn=ke=— o a e *)
I 1 im Bohrloch (E) _7(5)
I 1 - -
| np(
" ¥'_‘—‘ @m BL" Sohle Bohrloch
I 1 berechneter ki-Wert nach Formell,da H> 3h:
I 1 R
| 1 1,3 * 10 ° mis
spssswsaassenn lm "GW" Grundwasserspiegel / entspricht 46,3 mm/h
undurchlassige Schicht .
9 entspricht 111,2 cm/d
© Geotechnisches Buro Wiltschut 2007
*) EARTH MANUAL: U.S.Department of the Interior. Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
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Anlage 4

Ermittlung des Durchlassigkeitsbeiwertes (k-Wert)
nach der Methode

Versickerung im Bohrloch
WELL PERMEAMETER METHOD

Gelandedaten Kalkulation
Projekt: BG Kirchsteigsfeld, Eimke Randbedingungen - Zwischenwerte :
Sondierpunkt: BS8 Versickerungsmenge 1857 ml
Datum: 25.03.2024 Versickerungszeit 420 sec
Infiltrationsrate "Q" 4,4 ml/s <=>  4,4E-6 m%/s
Radius-Bohrloch "r" 0,03 m
Eingabewerte Wert "h" 0,09 m
ll Wert "H" 2,49 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch
mm Skala Wasserbehalter Wert "V" 1,0 V = Anpassungsfaktor Wasserviskositat an
Wassertemperatur 10 °C
min Messdauer
h
) . o A hj y”(?j 1
. T In| ki B, -
ﬂ fir H> 3h gilt 1: Ky = ke 2ﬂﬁ]%|}+ (r +1] ot [m]
F r
cm Durchmesser Bohrloch B ln(h) N
G - e
fiir h <=H <=3h gilt Il: ky,=k= fﬁi ; f(h - | [m/s]
)
4, 47h
s [I N °C Wassertemperatur Lo 3 2 -
/ \ - .
J [ ) . ov in{
I ] m "h" konstanter Wasserstand firH<h gilt Il: kn=ke=— o a e *)
I 1 im Bohrloch (E) _7(5)
I 1 - -
| np(
" ¥'_‘—‘ m BL" Sohle Bohrloch
I 1 berechneter ki-Wert nach Formell,da H> 3h:
I 1 R
| 1 9,5 * 10 ° m/s
spssswsaassenn lm "GW" Grundwasserspiegel / entspricht 343,3 mm/h
undurchlassige Schicht .
9 entspricht 823,8 cm/d
© Geotechnisches Buro Wiltschut 2007
*) EARTH MANUAL: U.S.Department of the Interior. Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
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Anlage 4

Ermittlung des Durchlassigkeitsbeiwertes (k-Wert)
nach der Methode

Versickerung im Bohrloch
WELL PERMEAMETER METHOD

Gelandedaten Kalkulation
Projekt: BG Kirchsteigsfeld, Eimke Randbedingungen - Zwischenwerte :
Sondierpunkt: BS10 Versickerungsmenge 4162 ml
Datum: 25.03.2024 Versickerungszeit 360 sec
Infiltrationsrate "Q" 11,6 ml/s <=> 1,2E-5 m%/s
Radius-Bohrloch "r" 0,03 m
Eingabewerte Wert "h" 0,08 m
ll Wert "H" 3,08 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch
mm Skala Wasserbehalter Wert "V" 1,0 V = Anpassungsfaktor Wasserviskositat an
Wassertemperatur 10 °C
IIImin Messdauer
h
N ) oF A R @[”(?j 1
. — = 1 i R _ _
ﬂ fir H> 3h gilt 1: Ky = ke m’{{“ + (rj+1] ot [m]
F r
cm Durchmesser Bohrloch B ln(h) N
G - e
fiir h <=H <=3h gilt Il: ky=k= fﬁi ; f(h - | [m/s]
)
4, 47h
s [I N °C Wassertemperatur Lo 3 2 -
/ \ - .
J [ ) . ov in{
I 1 m "h" konstanter Wasserstand firH<h gilt lil: kn=ke=— o a e *)
I 1 im Bohrloch (E) _7(5)
I 1 - -
| np(
" ¥'_‘—‘ m BL" Sohle Bohrloch
I 1 berechneter ki-Wert nach Formell,da H> 3h:
I 1
| 1 2,9 * 10 * m/s
spssswsaassenn lm "GW" Grundwasserspiegel / entspricht 1050,0 mm/h
undurchlassige Schicht .
9 entspricht 2520,0 cm/d
© Geotechnisches Buro Wiltschut 2007
*) EARTH MANUAL: U.S.Department of the Interior. Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.

www.wiltschut.de
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

Tel.: +49 431 22138- 500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

<

Anlage 5

<= AGROLAB %*°"

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel
BFB Biiro fur Bodenprifung GmbH

Saatkamp 21
21335 Luneburg

PRUFBERICHT

Datum

Kundennr.

Your labs. Your service.

12.04.2024
20131225

Auftrag 2361633 BV: Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Analysennr. 374119 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 05.04.2024
Probenahme 25.04.2024
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP Mutterboden
Messun-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. sicherheit Methode
Feststoff
Masse Laborprobe kg 1,92 0,02 DIN 19747 : 2009-07
pH-Wert (CaCl2) 6,3 2 DIN EN 15933 : 2012-11
Fraktion <2 mm (W&gung) % 92,6 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm % 7,4 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 89,5 0,1 +/-6 % |DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer
A
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,74 0,1 +/- 0,25 DIN EN 15936 : 2012-11
Konigswasseraufschluf® DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 1,96 1 +/-2 DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb) mg/kg 14,6 5 +/- 15 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0,10, 0,06 +/-0,18 | DIN EN 16171 :2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 7,48 1 +/-3,5 DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 5,76 2 +/- 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 2,01 2 +/- 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066) 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn) mg/kg 18,1 6 +/- 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN'1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN'1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 (+)| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Seite 1 von 2
. v,
USt-IdNr./VAT-ID No.: D:. S?euphagizzml\le;gorny i‘a/iw\ﬁﬁ « DAKKS
DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmuhl ?‘u/,/—\\’%‘\\ Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14047-01-00


BfB_Lüneburg
Schreibmaschinentext
Anlage 5


DOC-27-24233806-DE-P2

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Umwelt GmbH Jm AGROLARB "

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 12.04.2024
Kundennr. 20131225
PRUFBERICHT
Auftrag 2361633 BV: Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Analysennr. 374119 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Mutterboden
Messun-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. sicherheit Methode
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 (+)| 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN'1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN'1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,010 (NWG)| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg <1,0 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,0010 (NWG)| 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) mg/kg <0,0010 (NWG)| 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) mg/kg <0,0010 (NWG)| 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) mg/kg <0,0010 (NWG)| 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) mg/kg <0,0010 (NWG)| 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) mg/kg <0,0010 (NWG), 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0010 (NWG), 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Berechnung der im vorliegenden Priifbericht angegebenen kombinierten und erweiterten analytischen Messunsicherheit basiert auf
dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem
Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Der
verwendete Erweiterungsfaktor betrégt 2 fiir ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Priifungen: 05.04.2024
Ende der Priifungen: 12.04.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse flir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitdt der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemél der mit Ihnen schriftlich geméni
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Umwelt Frau Julia Otterbach, Tel. 0431/22138-583
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Your labs. Your service.

Datum 11.04.2024
Kundennr. 20131225
PRUFBERICHT
Auftrag 2361634 BV: Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Analysennr. 374120 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 05.04.2024
Probenahme 24.03.2024
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP Lehm
LAGA 2004
11.11.2-2,3 LAGA 2004 LAGA 2004 LAGA 2004
Z0 (Lehm/ 11.1.2-4,5 11.1.2-4,5 11.1.2-4,5

Einheit Ergebnis  Schluff) Z11 Z1.2 Z2 Best.-Gr.
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz % 87,2 0,1
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,10/ 05 % 1,5 1,5 5 0,1
Cyanide ges. mg/kg <0,30 3 3 10 0,3
EOX mg/kg <1,0 1 3 3 10 1
Kodnigswasseraufschluf®
Arsen (As) mg/kg 3,69 15 45 45 150 1
Blei (Pb) mg/kg 7,45 70 210 210 700
Cadmium (Cd) mg/kg 0,21 1 3 3 10 0,06
Chrom (Cr) mg/kg 19,1 60 180 180 600 1
Kupfer (Cu) mg/kg 8,21 40 120 120 400 2
Nickel (Ni) mg/kg 12,2 50 150 150 500 2
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066| 0,5 1,5 1,5 5 0,066
Thallium (TI) mg/kg 0,2 07 2.1 2.1 7 0,1
Zink (Zn) mg/kg 31,6, 150 450 450 1500 6
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 100 300 300 1000 50
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 600 600 2000 50
Naphthalin mg/kg <0,050 0,05
Acenaphthylen mg/kg <0,050 0,05
Acenaphthen mg/kg <0,050 0,05
Fluoren mg/kg <0,050 0,05
Phenanthren mg/kg <0,050 0,05
Anthracen mg/kg <0,050 0,05
Fluoranthen mg/kg <0,050 0,05
Pyren mg/kg <0,050 0,05
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 0,05
Chrysen mg/kg <0,050 0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05
Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 0,3 0,9 0,9 3 0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 0,05
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138- 500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 11.04.2024
Kundennr. 20131225
PRUFBERICHT
Auftrag 2361634 BV: Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Analysennr. 374120 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Lehm
LAGA 2004
11.11.2-2,3 LAGA 2004 LAGA 2004 LAGA 2004
Z0 (Lehm/ 11.1.2-45 11.1.2-4,5 11.1.2-4,5

Einheit Ergebnis  Schluff) Z1.1 Z1.2 Z2 Best.-Gr.
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 0,05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. 3 3 9 3 9 30
Dichlormethan mg/kg <0,10 0,1
cis-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1
trans-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1
Trichlormethan mg/kg <0,10 0,1
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,10 0,1
Trichlorethen mg/kg <0,10 0,1
Tetrachlormethan mg/kg <0,10 0,1
Tetrachlorethen mg/kg <0,10 0,1
LHKW - Summe mg/kg n.b. 1 1 1 1
Benzol mg/kg <0,050 0,05
Toluol mg/kg <0,050 0,05
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05
Cumol mg/kg <0,10 0,1
Styrol mg/kg <0,10 0,1
BTX - Summe mg/kg n.b. 1 1 1 1
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01
PCB (52) mg/kg <0,010 0,01
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01
PCB (118) mg/kg <0,010 0,01
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01
PCB (180) mg/kg <0,010 0,01
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b., 0,05 0,15 0,15 0,5
PCB-Summe mg/kg n.b.
Eluat
Eluaterstellung
Temperatur Eluat °C 21,3 0
pH-Wert 9,5 6,595 | 6,595 6-12 5,5-12 2
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 26,1 250 250 1500 2000 10
Chlorid (CI) mg/I <1,00 (NWG) 30 30 50 100 5
Sulfat (SO4) mg/I <1,00 (NWG) 20 20 50 200 5
Cyanide ges. mg/I <0,005/ 0,005 0,005 0,01 0,02 0,005
Phenolindex mg/I <0,010, 0,02 0,02 0,04 0,1 0,01
Arsen (As) mg/I <0,001| 0,014 0,014 0,02 0,06 0,001
Blei (Pb) mg/I <0,001| 0,04 0,04 0,08 0,2 0,001
Cadmium (Cd) mg/I <0,0003| 0,0015 | 0,0015 | 0,003 0,006 0,0003
Chrom (Cr) mg/I <0,001| 0,0125 | 0,0125 | 0,025 0,06 0,0014
Kupfer (Cu) mg/I <0,005, 0,02 0,02 0,06 0,1 0,005
Nickel (Ni) mg/I <0,007| 0,015 0,015 0,02 0,07 0,007
Quecksilber (Hg) mg/l <0,00003, 0,0005 | 0,0005 | 0,001 0,002 | 0,00003
Zink (Zn) mg/I <0,03] 0,15 0,15 0,2 0,6 0,03
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Umwelt GmbH J=m AGROLARB "

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 11.04.2024
Kundennr. 20131225
PRUFBERICHT
Auftrag 2361634 BV: Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
Analysennr. 374120 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Lehm

4)  Bei einem C:N-Verhéltnis > 25 betrdgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
5)  Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und <= 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch gtinstigen Deckschichten
eingebaut werden.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit © gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Priifungen: 05.04.2024
Ende der Priifungen: 11.04.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitdt der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemél3 der mit Ihnen schriftlich geméaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Umwelt Frau Julia Otterbach, Tel. 0431/22138-583
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Umwelt GmbH

<
<= AGROLAB %*°"

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598

Your labs. Your service.

eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

Kunden-Probenbezeichnung

Methodenliste
Feststoff

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter :

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 :

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02:
DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01:

DIN EN ISO 17380 : 2013-10:
DIN EN ISO 22155 : 2016-07 :

DIN EN 13657 :
DIN EN 14039 :
DIN EN 14346 :
DIN EN 15936 :

2003-01:

2012-11:

DIN 19747 : 2009-07 :
DIN 38414-17 : 2017-01:

DIN EN 15308 : 2016-12 (Schiittelextr.) :

Eluat
DIN EN ISO 10523 : 2012-04 :

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 :
DIN EN ISO 14402 : 1999-12:

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01:

DIN EN ISO 17380 : 2013-10:
DIN EN 12457-4 : 2003-01:
DIN EN 27888 : 1993-11:

DIN ISO 15923-1 : 2014-07 :
DIN 38404-4 : 1976-12:

11.04.2024
20131225

Datum
Kundennr.

2361634 BV: Baugebiet Kirchsteigsfeld in Eimke
374120 Mineralisch/Anorganisches Material
MP Lehm

PAK-Summe (nach EPA) LHKW - Summe BTX - Summe
PCB-Summe (6 Kongenere) PCB-Summe
Quecksilber (Hg)
Thallium (TI)
Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)
Cyanide ges.
Dichlormethan cis-Dichlorethen trans-Dichlorethen Trichlormethan 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethen
Tetrachlormethan Tetrachlorethen Benzol Toluol Ethylbenzol m,p-Xylol o-Xylol Cumol Styrol

Kénigswasseraufschlufl

2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.) :
2007-03, Verfahren A :
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A) :

Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
Trockensubstanz

Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren
Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

Analyse in der Gesamtfraktion
EOX

PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (138) PCB (118) PCB (153) PCB (180)

pH-Wert
Quecksilber (Hg)
Phenolindex
Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)
Cyanide ges.

Eluaterstellung
elektrische Leitfahigkeit

Chlorid (Cl) Sulfat (SO4)
Temperatur Eluat
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